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A. ALLGEMEINES *




Stand 11.05.2026

Mit dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht, der Teil des Jahresberichts 2025
ist, legt das RWI - Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung seinen dritten
Nachhaltigkeitsbericht vor, nachdem es fiir das Berichtsjahr 2023 erstmals in
die strukturierte Nachhaltigkeitsberichterstattung eingestiegen ist. In Abstim-
mung mit dem RWI-Verwaltungsrat hat das RWI beschlossen, schrittweise bis
zum RWI-Jahresbericht 2025 eine vollstdndige Nachhaltigkeitsberichterstattung
aufzubauen, die sich an den 20 Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex
(DNK) orientiert. Ein Bericht nach DNK deckt mit 6kologischer und sozialer
Nachhaltigkeit sowie Governance verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit
ab. Der Nachhaltigkeitsbericht fiir das Jahr 2023 deckte acht Kriterien ab; der
Nachhaltigkeitsbericht fir das Jahr 2024 gab bereits zu 15 Kriterien Auskunft.
Nun liegt erstmals ein Nachhaltigkeitsbericht des RWI vor, der zu allen 20 Kri-
terien Auskunft gibt. Dieser Bericht soll in Kiirze in der Datenbank des DNK zur
Information der interessierten Offentlichkeit sowie der Organe und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des RWI hinterlegt werden.

Das RWI ist ein fiihrendes Zentrum fiir wirtschaftswissenschaftliche Forschung
und evidenzbasierte Politikberatung in Deutschland und versteht sich als kons-
truktiv-kritischer Berater von Entscheidungstrédgern in Politik und Wirtschaft.
Das RWI ist Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
(,Leibniz-Gemeinschaft“). Die Forschung des Instituts stiitzt sich auf neueste
theoretische Konzepte und moderne empirische Methoden und reicht vom
Individuum bis zur Ebene der Weltwirtschaft. Das Institut ist organisiert in fiinf
Kompetenzbereiche: , Arbeitsmarkte, Bildung, Bevdlkerung*®, ,,Gesundheit*,
»Klima- und Entwicklungspolitik“, ,,Umwelt und Ressourcen* und ,,Wachs-
tum, Konjunktur, Offentliche Finanzen*. Dariiber hinaus verkniipft das Policy
Lab ,Klimawandel, Entwicklung und Migration“ als dynamische Plattform die
Themenbereiche Klima, Entwicklung und Migration. Zudem operieren am RWI
zum Stand 31.12.2025 fiinf aus institutionellen Mitteln finanzierte Forschungs-
gruppen in den Bereichen ,,Bevélkerung und Entwicklung®, ,Globale Migra-
tion“, ,Klimafolgen und -anpassung®, ,Mikrostruktur von Steuer- und Trans-
fersystemen® und ,,Prosoziales Verhalten“. SchlieRlich befindet sich am RWI
das Forschungsdatenzentrum Ruhr, welches sich hauptsachlich mit Regional-
okonomik befasst und wichtige Services rund um Forschungsdaten anbietet.
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B. NACHHALTIGKEITSKRITERIEN




— Das Unternehmen legt offen, ob es eine
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es
erlautert, welche konkreten MaBnahmen
es ergreift, um im Einklang mit den
wesentlichen und anerkannten branchen-
spezifischen, nationalen und inter-
nationalen Standards zu operieren.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 1: STRATEGIE

Das RWI mdchte als Teil der Leibniz-Gemeinschaft durch eigenes 6kologisch und sozial verantwortungsvolles
Handeln einen aktiven Beitrag fiir zukunftsfahiges und nachhaltiges Wirtschaften leisten. Als auReruniversi-
tare Forschungseinrichtung, Arbeitgeber und offentlich (teil-)finanzierte Organisation handelt das RWI bei all
seinen Aktivitaten daher verantwortlich gegeniiber Umwelt, Gesellschaft sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in all seinen Forschungs- und Unternehmensprozessen. Das RWI orientiert sich dabei zunédchst malk-
geblich am ,Leithild Nachhaltigkeit der Leibniz-Gemeinschaft” (beschlossen durch die Mitgliederversamm-
lung der Leibniz-Gemeinschaft am 28.11.2019, aktualisiert am 05.12.2025). Als Forschungsorganisation tragt
die Leibniz-Gemeinschaft damit in den Bereichen Forschung und Transfer sowie Verwaltung und Betrieb zur
nachhaltigen Entwicklung bei. Die im Leitbild Nachhaltigkeit der Leibniz-Gemeinschaft formulierten Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit in Leibniz-Instituten sind:

» Nachhaltigkeit in Strategie - und » Nachhaltigkeit in Personalentwicklung und
Organisationsentwicklung, -management sowie,

» Nachhaltigkeit im Forschungsbetrieb (Geb&ude,
Infrastruktur, Beschaffung, Mobilitét).

» Nachhaltigkeit im Forschungsprozess,

Eine gute operative Orientierung im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsmanagement bietet dabei die Handrei-
chung ,Nachhaltigkeitsmanagement in auferuniversitaren Forschungsorganisationen (LeNa)“, welche die
Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft entwi-
ckelt hat. Diese Handreichung nutzt das RWI zur Umsetzung des o.g. Leitbilds. Hierfiir hat das RWI inzwischen
betriebsintern zahlreiche Prozesse implementiert und Maknahmen ergriffen, die in den nachfolgenden Krite-
rien des DNK beschrieben werden. Beispielhaft seien hier einige Handlungsmaxime des RWI genannt:

— Um mit finanziellen, materiellen, energetischen und personellen Ressourcen sparsam und verantwor-
tungsbewusst umzugehen, werden technische Gerdte und Biiroutensilien sehr gezielt beschafft, regelma-
Rig gewartet, langfristig genutzt und sachgerecht entsorgt.

— Um transparent gegeniiber Stakeholdern zu agieren, werden alle Gremien und Organe, wie z.B. Mitglie-
derversammlung, Verwaltungsrat, Forschungsbeirat und Belegschaft, regelmaRig und umfassend in alle
wesentlichen Entscheidungsprozesse eingebunden.

— Um zu gewahrleisten, dass die Forschungstatigkeiten den aktuellen Standards der Forschung entsprechen,
hat die Institutsleitung seine Forscherinnen und Forscher auf die Einhaltung des Kodex ,,Leitlinien zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ihre Leibniz-
interne Umsetzung (,,Leibniz-Kodex gute wissenschaftliche Praxis“) verpflichtet, die in der Leitlinie ,,Regeln
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis im RWI und Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten® zusammenfiihrend ausgefiihrt wurden.
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https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Nachhaltigkeit/Leitbild_Nachhaltigkeit.pdf
https://www.nachhaltig-forschen.de/assets/lena_nachhaltig-forschen/Dokumente/LeNa-Handreichung_final.pdf

— Das Unternehmen legt offen, welche
Aspekte der eigenen Geschdftstdatigkeit
wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen
Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit
auf die Geschdftstdtigkeit haben. Es
analysiert die positiven und negativen
Wirkungen und gibt an, wie diese Erkennt-
nisse in die eigenen Prozesse einflielBen.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 2: WESENTLICHKEIT

Zur Erstellung des DNK-Berichts hat sich das RWI damit auseinandergesetzt, welche Themen mit
Bezug zu Nachhaltigkeit fiir das Institut besonders relevant sind. Diese Analyse unterteilt sich

in Aspekte, die von auBen auf das RWI einwirken (,,Outside-In“), und solche, die durch das RWI
beeinflusst werden (,,Inside-Out”). Die Analyse ist eng mit der Identifikation relevanter Anspruchs-
gruppen verkniipft, welche im Rahmen des DNK-Kriteriums 9 im vorliegenden Bericht naher erldau-
tert werden. Das RWI hat sich zur Analyse u.a. an der unter Kriterium 1 bereits genannten ,,LeNa-
Handreichung fiir Nachhaltigkeitsmanagement in auBeruniversitaren Forschungsorganisationen®
orientiert, welche fiinf Handlungsfelder beschreibt: Organisationsfiihrung, Forschung, Personal,
Geb&ude und Infrastrukturen sowie unterstiitzende Prozesse. Innerhalb dieser Themenfelder hat
das RWI die jeweils wesentlichen Aspekte der eigenen Tatigkeit identifiziert.

Als wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut ist das RWI stark international vernetzt. Gleich-
zeitig ist das RWI iiberwiegend offentlich finanziert und demzufolge stark durch politische und
regulatorische Vorgaben beeinflusst, z.B. im Hinblick auf Arbeitsvertrage, Vergiitung, Beschaffungs-
und Vergabewesen und die Mittelverwendung. Diese Vorgaben umfassen auch Anforderungen an
die soziale Nachhaltigkeit, z.B. durch Regelungen zur Einhaltung von Mindestlohnkriterien im Ver-
gaberecht. In Bezug auf 6kologische Nachhaltigkeit gibt die Leibniz-Gemeinschaft mit dem Ziel, bis
zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein, einen Rahmen vor.
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https://www.nachhaltig-forschen.de/assets/lena_nachhaltig-forschen/Dokumente/LeNa-Handreichung_final.pdf
https://www.nachhaltig-forschen.de/assets/lena_nachhaltig-forschen/Dokumente/LeNa-Handreichung_final.pdf

In den oben genannten Handlungsfeldern werden folgende Aspekte durch die Tatigkeit des RWI
beeinflusst:

— Organisationsfithrung: Neben der Forschung versteht sich das RWI als konstruktiv-kritischer
Berater von Entscheidungstragerinnen und -tragern in Politik und Wirtschaft und nimmt somit
indirekt Einfluss auf wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen, die nicht nur, aber auch
Aspekte der Nachhaltigkeit betreffen konnen. Die Beratung des RWI ist evidenzbasiert und richtet
sich an alle gesellschaftlichen Gruppierungen, unabhangig von ihrer politischen Ausrichtung.
Uber Angebote wie Okonomie Hautnah oder die Teilnahme an YES! (Young Economic Solutions)
bringt das RWI auBerdem Schiilerinnen und Schiilern 6konomische Themen néher und tragt
damit zu einem besseren Verstandnis von Wirtschaftsprozessen in der Gesellschaft bei.

— Forschung: Das RWI sieht sich als fiihrendes Zentrum fiir wirtschaftswissenschaftliche Forschung.
Ein Teil der Forschung des RWI ist unmittelbar im Bereich der 6kologischen Nachhaltigkeit ange-
siedelt, vor allem im Kompetenzbereich Umwelt und Ressourcen (z.B. Energieverbrauchsverhal-
ten privater Haushalte, Warmewende) und im Policy Lab Klimawandel, Entwicklung und Migra-
tion. Doch auch dariiber hinaus erforscht das RWI fiir die (wirtschaftspolitische) Praxis relevante
Themen und hat somit mittelbar Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung. Hierzu tragt auch
die Sammlung und Bereitstellung von Forschungsdaten durch das RWI bei, die im Forschungs-
datenzentrum des RWI gebiindelt ist. Die Forschung des RWI ist international ausgerichtet, wes-
halb sich die Wirkung der Forschung des RWI nicht auf Deutschland beschrankt.

— Personal: Neben der Forschung und wirtschaftspolitischen Beratung ist die Nachwuchsausbil-
dung eine Kernaufgabe des RWI. Am RWI ausgebildete Menschen erlangen teilweise Fiihrungs-
positionen in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Damit einhergeht die Verantwortung des
RWI, seine Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler fachlich und personlich gut auf
ihren weiteren Karriereweg vorzubereiten.

— Gebaude und Infrastrukturen: Der Betrieb des Hauptstandortes in Essen und einer weiteren Nie-
derlassung in Berlin bedingt unweigerlich den Verbrauch natiirlicher Ressourcen, inshesondere
Strom und Warme. Ein Teil des verbrauchten Stroms wird iiber zwei PV-Anlagen selbst erzeugt,
dariiber hinaus wird Griinstrom bezogen. Zudem bezieht das RWI Fernwarme, deren Erzeugung
zum aktuellen Zeitpunkt zum Teil auf fossilen Brennstoffen beruht. Ndheres zu Ressourcenver-
brauch und -management findet sich in den Abschnitten zu den Kriterien 11 und 12 im vorliegen-
den Bericht.

Stand 11.05.2026

— Unterstiitzende Prozesse: Die Beschaffung von Technik und Biirobedarf sowie die Durchfiihrung
von Veranstaltungen, z.B. wissenschaftliche Tagungen, haben ebenfalls 6kologische Auswirkun-
gen, nicht zuletzt durch dabei entstehenden Abfall und Mobilitat. Dienstreisen sind in der Wis-
senschaft teilweise unerldsslich, z.B. zur Teilnahme an internationalen Konferenzen. Insheson-
dere dann, wenn eine Anreise per Flugzeug notwendig ist, entstehen durch Dienstreisen signi-
fikante Emissionen von Treibhausgasen. Auch der Pendelverkehr der Beschaftigten hat, selbst bei
Nutzung &ffentlicher Verkehrsmittel, Auswirkungen auf die 6kologische Nachhaltigkeit.

Ebenso gibt es fiir die Nachhaltigkeit relevante Aspekte, die von aufRen auf das RWI einwirken (Out-
side-In-Perspektive). Das RWI wird iberwiegend aus 6ffentlichen Zuwendungen vom Bund und
dem Land Nordrhein-Westfalen finanziert. Somit haben die Zuwendungsgeber einen unmittel-
baren Einfluss auf die Art und Weise, wie nachhaltig das RWI arbeitet. Auch die Anforderungen
von Drittmittelgebern wie Stiftungen, Ministerien oder sonstigen Einrichtungen wie der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) beeinflussen die Arbeit des RWI. Allgemeiner bilden nationale und
EU-weite Vorgaben den gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen das RWI seine Forschung betreibt.
Nicht zuletzt hat die Gesellschaft eine berechtigte Erwartungshaltung an das RWI, qualitativ hoch-
wertige und transparente Forschung zu betreiben, die zur Losung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen beitragt. All diese externen Erwartungen beeinflussen, wie das RWI seine Arbeit leistet.

In erster Linie begreift es das RWI als Chance, dass es iiber die Forschung seiner Mitarbeitenden
einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft nehmen kann. Dies
ist teilweise explizite Motivation der Forschung, insbesondere in denjenigen Bereichen, die sich mit
der okologischen Nachhaltigkeit befassen. Die zukiinftig notwendigen Anstrengungen zur weite-
ren Reduzierung der negativen Auswirkungen der Tatigkeit des RWI auf die dkologische Nachhal-
tigkeit (z.B. bei Dienstreisen) werden unweigerlich personelle und finanzielle Ressourcen binden,
die andernfalls vermutlich in die Forschung als primdre Aufgabe des RWI oder in sonstige Berei-
che (z.B. einen Ausbau der Cybersicherheit) flieBen wiirden. Dementsprechend sieht das RWI das
Risiko von Zielkonflikten.
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DNK-KRITERIUM 3: ZIELE

Die Leibniz-Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. An diesem Ziel orientiert
sich somit auch das RWI. Da in der geplanten Novellierung des Energieeffizienzgesetzes der Entfall der bis-
herigen Verbrauchsschwelle von 1 GWh vorgesehen ist, wére das RWI zukiinftig zu einer jahrlichen Einspa-
rung von 1,9 % des Endenergieverbrauchs gegeniiber dem jeweiligen Vorjahr gesetzlich verpflichtet. Ohne
grolRere technische und bauliche MaBnahmen waére dies fiir das RWI nicht méglich, da das RWI seinen Ener-
gieverbrauch im Rahmen seines Nachhaltigkeitsmanagements in den vergangenen Jahren bereits deutlich
gesenkt und hierbei die weniger kostenintensiven Einsparpotenziale bereits gehoben hat. Neben der Leibniz-
Gemeinschaft unterstiitzen auch die Zuwendungsgeber (Bund und Land NRW) die Entwicklung des RWI und
weiterer aulReruniversitarer Forschungseinrichtungen in Richtung Klimaneutralitdt. Zur Identifikation von
Finanzierungsmoglichkeiten fiir die erforderlichen baulichen MaRnahmen steht das RWI mit diesen in einem
engen Austausch.

Dariiber hinaus mochte das RWI seine Nachhaltigkeit in allen internen Prozessen kontinuierlich aushauen.

— Das Unternehmen legt offen, welche il o Fonkrete MSafmen i 2t wetrenReukion e O Eisionn am et i
qualitativen und/oder quantitativen sowie |
zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele e et el A
gesetzt und operationalisiert werden und Einfihrang eines Jobrads e T ————
wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird. By

Im Lichte der unter dem bereits geltenden Energieeffizienzgesetz bestehenden Energieeinsparregelungen
setzt sich das RWI - ohne gesetzliche Verpflichtung - die Einfiihrung eines Energie-Managementsystems
sowie das Aufstellen einer THG-Bilanz als langfristig einsetzbares Tool zur Evaluierung des eigenen Gesamt-
energieverbrauches zum Ziel.

Ein kontinuierliches Ziel besteht darin, iiber die Forschung des RWI einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in Wirt-
schaft und Gesellschaft und dariiber hinaus zu leisten. Besonders geeignet dafiir ist die Forschung in den
Bereichen Umwelt und Energiedkonomik, Klimawandel und Entwicklung sowie, im Hinblick auf soziale Nach-
haltigkeit, in den Bereichen Arbeitsmérkte, Bildung, Bevolkerung sowie Gesundheit. Hier arbeiten die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des RWI an zahlreichen Projekten, welche beispielhaft in den Erlaute-
rungen zu Kriterium 10 aufgefiihrt werden.

Auch weitere Nachhaltigkeitsziele, wie z.B. die Chancengerechtigkeit (Kriterium 14), hat sich das RWI in
Anlehnung an die Empfehlungen der Leibniz-Gemeinschaft (Zielvereinbarung im Rahmen des Pakts fiir For-
schung und Innovation |V) gesetzt. So werden die Zielquoten zur Gleichstellung entsprechend den Leibniz-
Vorgaben auf Basis der Organisationsstruktur und der zukiinftig voraussichtlich neu zu besetzenden wissen-
schaftlichen Stellen in jeder Hierarchieebene festgelegt. Diese werden dann in die Planung des jahrlich zu
erstellenden Programmbudgets iibernommen. Ferner hat das RWI die ,Charta der Vielfalt“ als Teil der am
RWI geltenden Diversitatsstrategie unterzeichnet.

Es soll zudem ein Compliance-System am RWI eingefiihrt werden, das die bereits bestehenden Genehmi-
gungs- und Priifungsprozesse (als Uberpriifungsméglichkeiten zur Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen, ins-
besondere bei der Beantragung bzw. Einwerbung von Drittmittelprojekten) noch weiter systematisieren bzw.
institutionalisieren soll.
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https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Strategie-_und_Wissenschaftspolitik/Zielvereinbarung_Pakt_2026-2030.pdf
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Strategie-_und_Wissenschaftspolitik/Zielvereinbarung_Pakt_2026-2030.pdf

— Das Unternehmen gibt an, welche

Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit fiir
die Wertschopfung haben und bis zu
welcher Tiefe seiner Wertschopfungskette
Nachhaltigkeitskriterien gepriift werden.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 4: TIEFE DER WERTSCHOPFUNGSKETTE

Am RWI liegt der Kern der Wertschopfung nicht in der Herstellung von physischen Produkten, sondern in

der Generierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Wertschopfungskette erstreckt sich dabei von der
Bereitstellung der Ressourcen und der Energie (siehe Kriterium 11) bis hin zu den Ergebnissen der Forschung,
die liber verschiedene Disziplinen und Gesellschaftsbereiche hinweg Wirkung entfalten.

Um die 6kologische Nachhaltigkeit entlang dieser Kette zu fordern, initiierte die Arbeitsgruppe Nachhaltig-
keitsmanagement MaBnahmen, wie z.B. die Umriistung auf LED-Beleuchtung oder die Installation von Pho-
tovoltaikanlagen auf den institutseigenen Gebauden. Diese Initiativen senken den Stromverbrauch, reduzie-
ren die CO,-Emissionen und erhéhen die Ressourceneffizienz in Forschung und Administration.

Eine Herausforderung bleibt die Bewertung des Einflusses des RWI auf den Teil der Wertschopfungskette, der
der ,Erstellung” der Forschungsergebnisse nachgelagert ist. Um die Reichweite seiner Arbeiten zu maximie-
ren, ermutigt das Institut seine Beschaftigten, Forschungsergebnisse moglichst im Open Access Format iiber
die Fachverlage zu veroffentlichen. Eine kiirzlich aktualisierte interne Leitlinie zu Open Access sorgt dafiir,
dass das am RWI (zu groRRen Teilen aus 6ffentlichen Geldern) generierte Wissen moglichst kostenfrei zugéng-
lich ist und damit einen maoglichst groRen , Impact” erzielt. Dieser , Impact” lasst sich jedoch schwer quanti-
fizieren: In der Wissenschaft wird er typischerweise anhand der Anzahl von Zitationen in anderen Publika-
tionen gemessen, doch dies spiegelt nicht zwangslaufig die Bedeutung der Erkenntnisse fiir Wirtschaft und
Gesellschaft wider. Zudem ist der kostenfreie Zugang zu den RWI-eigenen Schriftenreihen iiber die RWI-
Homepage moglich.

Dariiber hinaus legt das RWI groRen Wert auf den Transfer seiner Forschung in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Beispiele hierfiir sind die aktive Beteiligung von Mitarbeitenden an hochrangigen Gremien - etwa die
Mitgliedschaft eines Mitarbeitenden in der ,,Regierungskommission fiir eine moderne und bedarfsgerechte
Krankenhausversorgung®, die an der deutschen Krankenhausreform mitwirkt - sowie die Mitgliedschaft des
Institutsprasidenten Christoph M. Schmidt in der Expertenkommission Forschung und Entwicklung (EFI). Oko-
logische Nachhaltigkeit wird dabei nicht nur als Forschungsgegenstand, sondern auch als Thema im Wissens-
transfer selbst beriicksichtigt. Ein gutes Beispiel ist ein Projekt, das das Mobilitatsverhalten privater Haushalte
untersucht und darauf abzielt, Haushalte zu umweltfreundlicheren Fortbewegungsmitteln zu bewegen.

Zusammenfassend verdeutlicht das RWI durch die konsequente Einbindung von Nachhaltigkeitskriterien ent-
lang der gesamten Wertschopfungskette - von den Ressourcen im Institut bis hin zum gesellschaftlichen
Transfer seiner Forschung - seine Verpflichtung, einen nachhaltigen und messbaren Beitrag zur Wissenschaft,
zur Wirtschaft und zur Gesellschaft zu leisten.
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— Die Verantwortlichkeiten in der
Unternehmensfiihrung fiir
Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 5: VERANTWORTUNG

Das RWI verankert den Leitgedanken der nachhaltigen Entwicklung in allen Strukturen, Verfahren und Steue-
rungsprozessen. Nachhaltigkeit wird von der Programmplanung iiber das Personalmanagement bis hin zu
den betrieblichen Prozessen, von der Fiihrungsebene bis zur Arbeitsebene und in den Forschungsaktivitaten
selbst beriicksichtigt. Verantwortlich fiir die systematische Beriicksichtigung der Nachhaltigkeitsziele im stra-
tegischen und operativen Management ist dabei zunachst der administrative Vorstand, der hierbei direkt an
seine Vorstandskollegen (Prasident, Vizeprasident und erweiterter Vorstand) berichtet. Vorschlage fiir Nach-
haltigkeitsmalRnahmen werden in der durch den administrativen Vorstand geleiteten AG Nachhaltigkeitsma-
nagement entwickelt. Die Koordination der NachhaltigkeitsmaRnahmen erfolgt iiber den Vorstandsstab. Fiir
die Umsetzung, Kommunikation und Berichterstattung sind dann primar die Verwaltungs- und Servicebe-
reiche (z.B. Beschaffungswesen, Berichtswesen, Vertretung des RWI im Leibniz-Arbeitskreis Nachhaltigkeits-
management, Transfer und Kommunikation) und die Leiterinnen und Leiter der wissenschaftlichen Bereiche
verantwortlich.
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— Das Unternehmen legt offen, wie die
Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln
und Prozesse im operativen Geschdft
implementiert wird.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 6: REGELN UND PROZESSE

Das RWI méchte durch eigenes 6kologisch und sozial verantwortungsvolles Handeln einen
aktiven Beitrag fiir zukunftsfahiges und nachhaltiges Wirtschaften leisten. Dabei verfolgt das
RWI zwar noch keine explizite Nachhaltigkeitsstrategie. Es fiihlt sich aber dem Leithild Nach-
haltigkeit der Leibniz-Gemeinschaft - welches durch die Mitgliederversammlung der Leib-
niz-Gemeinschaft am 28. November 2019 beschlossen und am 05. Dezember 2025 aktuali-
siert wurde - verpflichtet. Die dort formulierten Ansatze sind zwar noch nicht vollstandig am
RWI implementiert; das RWI hat die Implementierung jedoch - von seinem Verwaltungsrat
befiirwortet - als Vorhaben adressiert und bereits zahlreiche MaRnahmen ergriffen.

Neben diesen Vorhaben werden in der operativen Tatigkeit bereits seit Jahren allge-
meine und spezifische Richtlinien angewendet, die Aspekte des Nachhaltigkeitsmanage-
ments betreffen. Dariiber hinaus erméglichen weitere Regelungen und Initiativen Nach-
haltigkeit am RWI in den Handlungsfeldern Organisationsfiihrung, Forschung, Personal,
Gebaude und Infrastrukturen sowie unterstiitzende Prozesse, wie folgende Auswabhl
zeigt:

* Umfangreiches wissenschaftliches und administratives Controlling und Reporting, z.B.
im Rahmen von Vorstandssitzungen, Quartalsgesprachen, Strategiegesprachen, Strate-
gieklausuren etc.

* Interne und externe Evaluierung der Forschungstatigkeit (jahrlich durch den For-
schungsbeirat und alle sieben Jahre im Rahmen des Leibniz-Evaluierungsverfahrens).

* Jahrliche Priifung durch Wirtschaftspriifungsgesellschaften sowie Priifung von Verwen-
dungsnachweisen fiir alle Zuwendungen und sonstigen 6ffentlichen Forderungen.

* Einrichtung einer RWI-internen , Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsmanagement®, die sich
aus Mitgliedern verschiedener Kompetenzbereiche und Serviceabteilungen zusam-
mensetzt und nach einer ersten Bestandsaufnahme einen Katalog an kurz-, mittel-
und langfristigen MaBnahmen in den Handlungsfeldern Beschaffung/Material, Strom,
Warme, Transport sowie EDV erarbeitet hat (siehe Kriterien 11 und 12).

* Einbeziehung der Gremien, insbesondere des Verwaltungsrates, in die Nachhaltigkeits-
berichterstattung.

* Einrichtung einer Ombudsstelle zu Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis nach
den hausinternen Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlichen Praxis, die sich stark
an dem Leibniz-Kodex gute wissenschaftliche Praxis und der Leibniz-Leitlinie zur Siche-
rung der guten wissenschaftlichen Praxis orientiert.
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* Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz mit Unterstiitzung durch einen Dienstleis-
ter (arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst i.S. von § 19 ASiG); die
betriebsarztliche Betreuung nach den Anforderungen des Gesetzes iiber Betriebsarzte,
Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit (ASiG); Angebot von
Betriebssportgruppen.

* Personalpolitik ist auf Gleichstellung ausgerichtet und wird operationalisiert z.B. durch

» Anwendung der Ausfiihrungsvereinbarung zum GWK-Abkommen iiber die
Gleichstellung von Frauen und Mannern bei der gemeinsamen Forschungs-

forderung,

» Anwendung des Leibniz-Berechnungsmodells der Zielvereinbarung im Rah-
men des Pakts fiir Forschung und Innovation IV,

> Gleichstellungsstandards in Form eines eigenen Gleichstellungsplans,

» Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten und eines Inklusionsheauftrag-
ten,

» Anwendung des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW,
> Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache.

* Etablierung nachhaltiger MaBnahmen zur Personalfiihrung und -entwicklung (siehe
auch Kriterien 14, 15, 16), z.B.:

> Strukturiertes Promovierendenprogramm,

> Papier ,,Postdocs am RWI: Karrierewege, Qualifizierung, Entfristung”,

> Jahrliche Durchfiihrung strukturierter Mitarbeitendengesprache,

> Fortbildungsangebote (z.B. Leibniz-Mentoring, Leibniz-Fiihrungsakademie,

individuelles Coaching, Nutzung externer Weiterbildungsangebote, Sprach-
kurse).

Stand 11.05.2026

* Beachtung der Regelwerke, die bei der Giiterbeschaffung bzw. Vergabe von Auftragen
angewendet werden: Beschaffungsrichtlinie RWI und Regelungen im Zuwendungsbe-
scheid (GWB, Vergabeordnung unterer Schwellenbereich (UVg0), Bewirtschaftungs-
grundsatze fiir Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in NRW). AuRerdem werden
zahlreiche Eigenerklarungen von zukiinftigen Vertragspartnern eingeholt, wie z. B. zum
Mindestlohngesetz, zu Ausschlussgriinden nach Straf- oder Ordnungswidrigkeitstatbe-
standen, zur Tariftreue und zur Beachtung der Kriterien von Umweltzeichen, welche die
nachhaltige Bewirtschaftung des Instituts unterstiitzen sollen.

* Beachtung von allgemeinen Standards und besonderen Anforderungen der Buchfiihrung:
> LHO NRW,

» Regelungen zur Trennungsrechnung nach Beihilferecht auf EU-Ebene: ,Uni-
onsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Entwicklung
und Innovation vom 27.06.2014“ und dazu ergangener ,Beschluss der Euro-
paischen Kommission 2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 iiber die Anwen-
dung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrags liber die Arbeitsweise der Europai-
schen Union (AEUV)“,

> ,Leitfaden zur Unterscheidung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher
Tatigkeit” der standigen Konferenz der Kultusminister der Lander.

* Bestellung einer RWI-Datenschutzbeauftragten, die insbesondere auf die Einhaltung
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei Nutzung von externen und internen
Daten achtet und bei einem Vorfall direkt an die Vorstandsebene berichtet. Zusatzlich
gibt es verpflichtende Datenschutz- und Datensicherheitsschulungen fiir die Mitarbei-
tenden des RWI. Grundsatze zum Umgang mit Forschungsdaten bzgl. der Datenpubli-
kation und des Datenmanagements sind in der hauseigenen Publikations- und Affilia-
tionsrichtlinie sowie der Forschungsdatenmanagement-Richtlinie beschrieben.
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— Das Unternehmen legt offen, wie und welche
Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in
der regelmaBigen internen Planung und Kontrolle
genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete
Prozesse Zuverldssigkeit, Vergleichbarkeit und
Konsistenz der Daten zur internen Steuerung
und externen Kommunikation sichern.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 7: KONTROLLE

Der Vorstand des RWI hat Angelegenheiten der Nachhaltigkeit in seine Planungs- und Kontroll-
prozesse implementiert. Soweit eine Wirkungskontrolle der Nachhaltigkeitsaspekte moglich ist, hat
er geeignete MaRnahmen eingeleitet. Inshesondere im Rahmen der monatlichen Vorstandssitzungen
werden Planungen zur Umsetzung von NachhaltigkeitsmaRnahmen diskutiert und beschlossen
(z.B. Installation PV-Anlage, Begriinung, Fassadendammung). Vorschlage fiir solche MaRnahmen
werden in der Regel zuvor durch die AG Nachhaltigkeitsmanagement erarbeitet.

Obwohl das institutsweite Ziel einer kontinuierlichen Reduktion von Treibhausgasemissionen und
Ressourcenverbrauch bisher nicht in spezifische Unterziele gegliedert ist und keine strukturier-

ten Nachhaltigkeitsindikatoren definiert wurden, existieren dennoch mehrere Indikatoren, anhand
derer das RWI seine Fortschritte im Bereich Emissionsreduktion und Reduzierung des Ressourcen-
verbrauchs iiberpriift. So ist ein wesentliches Instrument das regelmaRige Monitoring des Strom-,
Waérme-, Wasser- und Papierverbrauchs am Institut. Die drei erstgenannten Daten werden von

den jeweiligen Versorgungsunternehmen bereitgestellt, wodurch Konsistenz und Qualitét sicher-
gestellt sind. Der Papierverbrauch wird indirekt iiber das in den hauseigenen IT-Systemen erfasste
Druckvolumen ermittelt. Im Rahmen des Pakt-Monitoring der Leibniz-Gemeinschaft erhebt das RWI
zudem eine Reihe von Personal-Kennzahlen, z.B. den Frauenanteil oder den Anteil internationaler
Beschaftigter am Institut. Um eine auf Gleichstellung ausgerichtete Personalpolitik zu sichern, greift
das RWI auch auf das Leibniz-Berechnungsmodell zur Erreichung von Gleichstellungs-Zielquoten
und einen eigenen Gleichstellungsplan zuriick, in dem jahrliche evaluierbare Zielquoten festgelegt
werden. Bei der Beantragung von Dienstreisen wird u.a. die Art der zu nutzenden Verkehrsmittel
abgefragt, sodass hier auch die Einhaltung von Aspekten der dkologischen Nachhaltigkeit iiberpriift
wird. Insgesamt sieht das RWI in den intern erhobenen Daten und vorhandenen Kontrollprozes-
sen eine zuverldssige und konsistente Basis, um Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit (u.a.
Klimaneutralitat) in der Arbeit des Instituts zu bewerten und darauf basierend weitere MaRRnahmen
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele formulieren zu konnen.

Dem Verwaltungsrat als Kontrollorgan des RWI berichtet der Vorstand regelmaRig - sowohl schrift-
lich als auch miindlich - umfassend iiber die Belange des Instituts. So berichtet er auch seit meh-
reren Jahren im Rahmen der Verwaltungsratssitzungen iiber das Nachhaltigkeitsmanagement des
Instituts, wobei inshesondere geplante und umgesetzte MaRnahmen zur Verbesserung der 6kologi-
schen Nachhaltigkeit erldutert werden.
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LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIEN 5 BIS 7

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-102-16: WERTE

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

A. eine Beschreibung der Werte, Grundsatze, Standards und Verhaltensnormen der Organisation.

Das RWI orientiert sich in seiner Arbeit an einer Reihe von intern sowie extern entwickelten
Leitlinien, die sowohl die Wissenschaft als auch die administrative Arbeit des Instituts betreffen.
Zu nennen sind u.a.:

— Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Integritat hat das RWI ein Dokument ,Regeln zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten am RWI erstellt (aktuelle Version: 05.06.2023). Die dort aufgefiihrten Regeln und
Prozesse sind angelehnt an die entsprechenden Leitlinien der DFG zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis und den ,Leibniz-Kodex gute wissenschaftliche Praxis“.

— Auch zum Umgang mit kiinstlicher Intelligenz in Forschung und Verwaltung hat das RWI interne
Leitlinien entwickelt, die entsprechend der dynamischen Entwicklung der Mdglichkeiten von
kiinstlicher Intelligenz regelmaRig aktualisiert werden.

— Zur Sicherstellung einer hohen Qualitat der am RWI produzierten Forschungsergebnisse und der
entsprechenden Forschungsprozesse, hat das RWI 2024 eine institutsweite Richtlinie zum For-
schungsdatenmanagement entwickelt, die sich ebenfalls an entsprechenden Leitlinien der Leib-
niz-Gemeinschaft und der DFG orientiert. Sie beinhaltet unter anderem die Pflicht, sog. Replika-
tionspakete am Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI abzulegen, sobald ein Forschungsergeb-
nis verdffentlicht wird. Diese Pakete enthalten den zur Analyse genutzten Code, der Externen eine
Replizierung der Analysen und Ergebnisse ermdglichen und somit zur Transparenz von Wissen-
schaft beitragen soll.

— Mit dem Ziel, ein anregendes und integratives Umfeld zu schaffen, das Kreativitat und Innova-
tivitat fordert und gleichzeitig Kompetenz und Qualitat belohnt, bietet das RWI eine Reihe von
Unterstiitzungsstrukturen fiir Teammitglieder in allen Phasen ihrer personlichen Laufbahn an.
Eine Zusammenstellung der Gesamtstruktur des RWI und dieser UnterstiitzungsmaRnahmen
sowie der besonders relevanten Bezugspunkte (z.B. Diversitat, Karriereentwicklung) findet sich
im Papier: ,,Das RWI als anregendes und integratives Forschungsumfeld®.

Stand 11.05.2026

— Ein Gleichstellungsplan und Regelungen zu geschlechtergerechter Sprache zeigen die Bedeutung
von Gleichstellung am RWI.

— Im Jahr 2023 wurden zudem Fiihrungsleitlinien und entsprechende Werte des RWI im Rahmen
einer zweitdgigen Strategietagung von den Fiihrungskraften des Instituts erarbeitet und diese
anschlieRend der Belegschaft vorgestellt. Diese sollen Verbindlichkeit schaffen und zu einem
koharenten Fiihrungsverhalten beitragen. Nicht zuletzt sollen sie Mitarbeitenden Orientierung im
Hinblick auf ihre Erwartungen an ihre Vorgesetzten bieten.

— Zuletzt wurden Konzepte zur Karriereplanung fiir Promovierende und Postdocs implementiert.
Diese sollen friihzeitig und transparent liber Karrierewege innerhalb und auRRerhalb des Instituts
sowie Moglichkeiten zur Entfristung am Institut informieren und eine strukturierte Karriereent-
wicklung erméglichen.

— Im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit orientiert sich das RWI inshesondere am Leitbild
Nachhaltigkeit der Leibniz-Gemeinschaft und an der Handreichung ,Nachhaltigkeitsmanagement
inaulleruniversitaren Forschungsorganisationen (LeNa)*“, die die Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam
mit der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft entwickelt hat.
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— Das Unternehmen legt offen, wie sich

die Zielvereinbarungen und Vergiitungen
flir Fiihrungskrdfte und Mitarbeiter

auch am Erreichen von Nachhaltigkeitszielen
und an der langfristigen Wertschopfung
orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern
die Erreichung dieser Ziele Teil der
Evaluation der obersten Fiihrungsebene
(Vorstand/Geschdftsfiihrung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 8: ANREIZSYSTEME

Grundsatzlich findet der Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L) fiir die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am RWI Anwendung. Ausgenommen sind hiervon einige Leitungspositionen, bei denen sich
die Vergiitung am Vergiitungsrahmen fiir Professorinnen und Professoren bzw. vergleichbare Landesbeamte
ausrichtet.

Besondere Leistungen von Tarifbeschaftigten konnen iiber die Nutzung des § 18 TV-L ,Besondere Zahlungen
im Drittmittelbereich, Leistungszulage und -pramie“ honoriert werden und sind bislang zumeist an ihrem
Beitrag an der Erfiillung des satzungsgemaRen Auftrags bemessen (z.B. Erfolge bei der Einwerbung von
Drittmitteln und Durchfiihrung von Projekten, Publikationserfolge).

Die Vergiitungspolitik fiir die Leitung und die zweite Fiihrungsebene orientiert sich bislang ebenfalls nicht
unmittelbar an der Erreichung von konkreten Nachhaltigkeitszielen. Vielmehr wird deren Leistung primér an
der Erfiillung des wissenschaftlichen Auftrags gemessen. Dazu gehoren die Qualitdt der Forschung, der wis-
senschaftliche Output (Publikationen) und die Sicherung von Drittmitteln.
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LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 8
LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-102-35: VERGUTUNGSPOLITIK

A. Vergiitungspolitik fiir das hochste Kontrollorgan und Fiihrungskrafte, aufgeschliisselt nachfolgenden Ver-
gutungsarten:

I. Grundgehalt und variable Vergiitung, einschlieBlich leistungshasierter Vergiitung, aktienbasierter
Vergiitung, Boni und aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien;

[I. Anstellungspramien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz;
[Il. Abfindungen;
IV. Riickforderungen;

V. Altersversorgungsleistungen, einschlieRlich der Unterscheidung zwischen Vorsorgepldnen und
Beitragssatzen fiir das hochste Kontrollorgan, Fiihrungskrafte und alle sonstigen Angestellten.

B. wie Leistungskriterien der Vergiitungspolitik in Beziehung zu den Zielen des héchsten Kontrollorgans und
der Fiihrungskrafte fiir 6konomische, dkologische und soziale Themen stehen.

A. Vergiitungspolitik fiir das hochste Kontrollorgan und die Fiihrungskrafte

Die satzungsméRigen Organe des Vereins RWI e.V. sind: Mitgliederversammlung, Verwaltungsrat, For-
schungsbeirat und Vorstand. Mitglieder in den drei erstgenannten Gremien sind ehrenamtlich und unent-
geltlich tatig oder erhalten lediglich eine Aufwandsentschddigung und entfallen daher in der nachfolgenden
Beschreibung der Vergiitungsstrukturen und Anreizsysteme.

Der Vorstand setzt sich aus drei Mitgliedern des geschaftsfiihrenden Vorstands, Prasident (Vollzeitdienstver-
trag), Vizeprasident (Honorarvertrag fiir Nebentatigkeit) und administrativer Vorstand (Vollzeitdienstvertrag),
sowie einem Mitglied des erweiterten Vorstands (Honorarvertrag fiir Nebentatigkeit) zusammen.

I. Grundgehalt und variable Vergiitung
* Vorstand:

> Grundgehalt: Die Vorstandsmitglieder in Nebentétigkeit erhalten ein festes jahrliches Honorar
(Pauschale) fiir ihre Tatigkeit. Die Vergiitung der iibrigen Vorstandsmitglieder orientiert sich am
Vergiitungsrahmen der Besoldung fiir vergleichbare Landesbeamte (Président in Anlehnung an
die W-Besoldung; administrativer Vorstand in Anlehnung an die B-Besoldung) und orientiert sich
im Hinblick auf das im Wege des Zuwendungsbescheides fiir das RWI geltende ,,Besserstellungs-
verbot* am Markt fiir vergleichbare Funktionen.

> Variable Vergiitung: Es gibt keine variable Vergiitung, keine Leistungsboni und keine erfolgsab-
hangigen Zahlungen.

Stand 11.05.2026

* Fiihrungskrafte auf der zweiten Leitungsebene:

» Gemeinsam berufene Professorinnen/Professoren: MaRgeblich fiir die Besoldung fiir verbeamtete
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer (Professorinnen/Professoren) am RWI sind die Grundge-
haltssdtze des Landesbesoldungsgesetzes NRW in den Besoldungsgruppen W 1 bis W 3. Charak-
teristisch ist hierbei vor allem die Unterteilung in ein Grundgehalt (W 1 bis W 3) und leistungsab-
héngige Zulagen (vgl. §§ 33, 34 LBesG NRW); hierdurch soll fiir verbeamtete Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ein zusatzlicher Anreiz geschaffen werden. Es gibt keine variable Vergiitung,
keine Leistungsboni und keine erfolgsabhangigen Zahlungen.

> Angestellte Fiihrungskréfte: Die Vergiitung der nicht gemeinsam berufenen Fiihrungskrafte des

RWI richtet sich grundsatzlich nach dem Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L).

Uber die Nutzung des § 18 TV-L ,,Besondere Zahlungen im Drittmittelbereich, Leistungszulage und
-pramie” (gem. § 40 ,Sonderregelungen fiir Beschaftigte an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen®) konnen besondere Leistungen von RWI-Beschaftigten honoriert werden. Hierbei kann es
sich auch um besondere Leistungen im Hinblick auf Ziele der Nachhaltigkeit handeln.

Il. Anstellungspramien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz

e Grundsatzlich sind keine spezifischen Anstellungspramien (Signing Bonuses) fiir die Beschaftigung von Mit-
gliedern des Vorstands oder Fiihrungskréften der zweiten Leitungsebene vorgesehen.

lll. Abfindungen

* Im Rahmen des TV-L NRW besteht kein gesetzlicher Anspruch auf eine Abfindung; nur bei betriebsbheding-
ten Kiindigungen oder Aufhebungsvertragen wegen Personalabbau sind gesetzlich Abfindungszahlungen
vorgesehen. In Ausnahmeféllen konnen auRerdem Abfindungen gezahlt werden, um aufwendige gerichtli-
che Auseinandersetzungen zu vermeiden.

IV. Riickforderungen (Clawback)

* Da die RWI-Fiihrungskréfte und der Vorstand keine variable Vergiitung (keine Boni oder Aktien) erhalten,
sind spezifische Clawback-Klauseln zur Riickforderung von variablem Anteil nicht relevant.

* Riickforderungen konnten lediglich im Kontext von Fehlverhalten (z.B. wissenschaftliche Unredlichkeit bei
der Mittelverwendung) rechtlich prinzipiell méglich sein, sind aber kein spezifisches Element der Vergii-
tungspolitik im Sinne des Risikomanagements wie bei Konzernen.

V. Altersversorgungsleistungen
Hier wird zwischen den verschiedenen Fithrungsebenen unterschieden:
* Vorstand:
» Die Vorstandsmitglieder in Nebentéatigkeit erhalten lediglich, wie oben genannt, ein Honorar. Fiir
Prasident und administratives Vorstandsmitglied werden Versorgungszuschldge an die Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Lander (VBL) bzw. Arbeitgeberbeitrage in die gesetzliche Ren-

tenkasse abgefiihrt. Dariiber hinaus obliegt die Altersvorsorge der Selbstvorsorge der Vorstands-
mitglieder.
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¢ Fiihrungskrafte

> Beitragssatze: Die angestellten Fiihrungskrafte sind, wie alle anderen Angestellten des RWI, in
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Fiir die verbeamteten Professorinnen und
Professoren werden Versorgungszuschlage an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander
(VBL) abgefiihrt.

> Vorsorgeplane: Tariflich Beschaftigte sind dariiber hinaus prinzipiell in der VBL versicherungs-
pflichtig (,VBLklassik“). Die Versicherten der VBL haben die Mdglichkeit, durch eigene Beitrdge
eine zusatzliche, kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung in Form einer Entgeltumwandlung
aufzubauen (,VBLextra“). Die Grundlage fiir die Entgeltumwandlung haben die Tarifvertragspar-
teien des offentlichen Dienstes in den Tarifvertragen zur Entgeltumwandlung vereinbart.

B. Leistungskriterien der Vergiitungspolitik in Beziehung zu den Zielen fiir 6konomische, dkologische und
soziale Themen

Da das RWI ein wissenschaftliches Institut und kein gewinnorientiertes Unternehmen ist, sind die Leistungs-
kriterien anders definiert als bei einem Konzern:

1. Bezug zu den Zielen:

» Die "Leistung” des Vorstands und der Fiihrungskrafte wird primér an der Erfiillung des wissen-
schaftlichen Auftrags gemessen. Dazu gehdren die Qualitdt der Forschung, der wissenschaftliche
Output (Publikationen) und die Sicherung von Drittmitteln.

» Wirtschaftliche Ziele: keine. Das iibergeordnete Ziel des RWI ist die evidenzbasierte Wirtschafts-
forschung und der darauf basierende Ergebnistransfer in Politik und Gesellschaft. Hierdurch sollen
der Politik u.a. Empfehlungen fiir eine effiziente Allokation der Haushaltsmittel und der Gestal-
tung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bereitgestellt werden.

> Soziale & Okologische Ziele: Der Aufgabenbereich der Fiihrungskrifte ist so gestaltet, dass sie The-
men wie z.B. Steuergerechtigkeit (sozial) sowie die Energiewende und die digitale Transformation
(6konomisch/dkologisch) in den Forschungsschwerpunkten des Instituts verankern.

2. Verbindung zur Vergiitung:

» Die fixe Vergiitung dient dazu, die Unabhangigkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler zu garantieren und die notwendige Expertise fiir die Bearbeitung dieser wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Herausforderungen zu binden.

» Uber die Nutzung des § 18 TV-L ,,Besondere Zahlungen im Drittmittelbereich, Leistungszulage und
-pramie” (gem. § 40 ,Sonderregelungen fiir Beschaftigte an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen®) hinaus gibt es keine monetaren Leistungsanreize (Boni). Stattdessen ist die "Leistung”
die wissenschaftliche Relevanz und der Beitrag zur &ffentlichen Debatte in wirtschaftlichen, 6ko-
logischen und sozialen Fragen.

Stand 11.05.2026

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-102-38: VERHALTNIS DER JAHRESGESAMTVERGUTUNG

A. Verhaltnis der Jahresgesamtvergiitung der am hochsten bezahlten Person der Organisation in jedem ein-
zelnen Land mit einer wichtigen Betriebsstatte zum Median der Jahresgesamtvergiitung fiir alle Angestell-
ten (mit Ausnahme der am héchsten bezahlten Person) im gleichen Land.

Das Verhaltnis zwischen den |ahresgesamtvergiitungen wird nicht erhoben, da sich die Vergiitungen dem
Tatigkeitsprofil der Beschéftigten entsprechend aus tarifvertraglichen Vorgaben oder Vorgaben des Landesbe-
soldungsgesetzes ergeben. Die Vergiitung bzw. Besoldung ist daher im Wesentlichen nicht frei verhandelbar.
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— Das Unternehmen legt offen, wie gesell-
schaftliche und wirtschaftlich relevante
Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.
Es legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher
Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess
integriert werden.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 9:

BETEILIGUNG VON ANSPRUCHSGRUPPEN

Die Identifizierung der wesentlichen Anspruchsgruppen basiert auf einer formalen Stakeholder-Analyse.

Die Anspruchsgruppen des RWI lassen sich in interne und externe Anspruchsgruppen unterteilen.

Zu den internen Anspruchsgruppen zahlen:

— Die 133 (Stand: 31.12.2025) fest am RWI Beschaftigten
(wissenschaftliches und administratives Personal) sowie
studentische und wissenschaftliche Hilfskrafte und Prak-
tikantinnen und Praktikanten.

— Der Forschungsbeirat des RWI, der aus 12 international
angesehenen externen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern besteht und die Forschung des RWI und
seiner Kompetenzbereiche fachlich begleitet sowie die
wissenschaftliche Leistung, das geplante Forschungs-
programm und die budgetédre Aufstellung regelmaRig
bewertet.

— Der Verwaltungsrat und die Mitgliederversammlung
als Aufsichtsgremien des RWI e.V.: Das RWI bindet iiber
diese Gremien externe Expertise und Perspektiven in
die Arbeit des Instituts ein. Dem Verwaltungsrat geho-
ren aktuell 16 Mitglieder an. Neben den Zuwendungs-
gebern sind Fiihrungspersonen aus Wissenschaft, von
Verbénden und aus der Privatwirtschaft im Verwal-
tungsrat vertreten. Der Mitgliederversammlung gehdren
derzeit 20 Mitglieder an, meist Vertreterinstitutionen
aus der Wirtschaft bzw. dem Mittelstand.

Die externen Anspruchsgruppen sind grundsétzlich zahlreicher und weniger genau einzugrenzen
als die internen Anspruchsgruppen des Instituts. Grob lassen sich die Gruppen in die Bereiche Wis-
senschaft, Offentlichkeit und Wirtschaft einteilen. Als wichtigste externe Anspruchsgruppen sieht

das RWI die folgenden an:

— Die internationale wirtschaftswissenschaftliche For-
schungsgemeinschaft: Hierzu zahlen Forschende im
Bereich Wirtschaftswissenschaften sowie die entspre-
chenden Fakultdten und Forschungsinstitute, mit denen
die Forschenden assoziiert sind.

— Forschende und Institutionen in angrenzenden Wissen-
schaftsbereichen: Aufgrund des zunehmend interdis-
ziplindren Charakters der Forschung des RWI besteht
vermehrt Kontakt zu Forschenden und Forschungs-
einrichtungen in an die Wirtschaftswissenschaften
angrenzenden Feldern, inshesondere in den Sozial- und
Naturwissenschaften.

— Die Leibniz-Gemeinschaft und andere Leibniz-Institute:
Insbesondere iiber gemeinsame Forschungsvorhaben
sowie {iber die Mitarbeit in Arbeitskreisen und Gremien
wie dem Verwaltungsausschuss besteht regelméRiger
Kontakt zur Geschiéftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft
sowie zu anderen Leibniz-Instituten, inshesondere in
der Sektion B (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,

Raumwissenschaften), in der auch das RWI vertreten ist.

— Universitdten der Universitatsallianz Ruhr sowie wei-
tere umliegende Forschungseinrichtungen: Der Kontakt
zu den Ruhrgebietsuniversitaten (Universitdt Duis-
burg-Essen, TU Dortmund, Ruhr-Universitdt Bochum)
besteht seit vielen Jahren, z.B. liber die Universitatsalli-
anz Ruhr und die gemeinsam getragene Ruhr Graduate
School in Economics. Viele Leitungen der RWI-Kompe-
tenzbereiche sind iiber gemeinsame Berufungen oder
auRerplanmaRige Professuren mit diesen Universitdten
verbunden. Dariiber hinaus sind Professorinnen und
Professoren des RWI u.a. assoziiert mit der Heinrich-
Heine-Universitat Diisseldorf, der Universitat Pader-
born, der Bergischen Universitdt Wuppertal, der Univer-
sitat Passau und der Constructor University Bremen. Die
Promovierenden des RWI sind in der Regel ebenfalls
mit einer der genannten Einrichtungen assoziiert.

— Auftraggeber fiir Drittmittelprojekte, vor allem Stiftun-
gen und Landes- und Bundesministerien sowie die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Euro-
paische Kommission.
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— Die Stadt Essen und umliegende Stddte und Kommu- — Medien und ihre Vertreter iiber Kontakt im Rahmen von
nen, zum Beispiel {iber die Einbindung in Projekte zur Interviews, Exklusivvermarktungen und sonstigen Stel-
Mobilitdtswende oder den Lenkungskreis der Wissen- lungnahmen.

schaftsstadt Essen.

— Lieferanten und Dienstleister, vor allem in den Berei-
— Politik und Mitarbeitende in Ministerien und offentli- chen Beschaffung, Catering und Reinigung.

cher Verwaltung.

— Die interessierte Offentlichkeit, welcher das RWI die
— Jugendliche iiber Veranstaltungen wie Okonomie Hautnah Ergebnisse seiner Forschung maglichst einfach zugang-

und die Teilnahme an YES! (Young Economic Solutions). lich machen mochte.

Der regelmalRige Dialog mit den internen Gremien verlduft vor allem im Rahmen regelmaRiger
Sitzungen. Der Verwaltungsrat tagt zwei Mal pro Jahr am RWI, die Mitgliederversammlung einmal
pro Jahr. Seit einigen Jahren werden im Rahmen dieser Sitzungen auch das Nachhaltigkeitsma-
nagement sowie die Nachhaltigkeitsberichterstattung thematisiert. Der Forschungsbeirat tagt min-
destens einmal pro Jahr und tauscht sich mit dem Vorstand, den Leitungen der Kompetenzbereiche
sowie den iibrigen Mitarbeitenden aus und bringt dabei auch Anregungen fiir die Forschung mit
Bezug zu Nachhaltigkeit in die Diskussion ein. Mit den Zuwendungsgebern steht das RWI insbeson-
dere Uiber das zustandige Landesministerium im regelméRigen Kontakt und kommt seiner Mittei-
lungs- und Berichtspflicht regelmaRig nach. Der Austausch mit den Mitarbeitenden erfolgt zum
einen kontinuierlich, zum anderen iiber Institutsversammlungen, Mitarbeit in internen Arbeits-
gruppen (z.B. AG Nachhaltigkeitsmanagement) sowie liber den Austausch zwischen Vorstand und
Betriebsrat, Abteilungsleitungen, Gleichstellungsbeauftragten und sonstigen internen Gremien
und Beauftragten. Zudem werden regelmaRig Beschaftigtenbefragungen durchgefiihrt, u.a. zur
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit am Institut. Auch {iber das Intranet wird der Kontakt zu den
Beschéftigten gepflegt.

Der Dialog mit externen Anspruchsgruppen ist vielseitig. Unter anderem sind regelmaRige Dia-
log- und Veranstaltungsformate wie das ,,RWI-Wirtschaftsgesprach®, ,,0Okonomie Hautnah*, ,YES!*,
»Book a Scientist und , Leibniz im Bundestag® bzw. ,Leibniz im Landtag® zu nennen. Fiir den Kon-
takt mit der Wissenschaftsgemeinschaft elementar sind der Austausch iiber organisierte Seminare,
Workshops und Konferenzen sowie die Reisen zu solchen Veranstaltungen im In- und Ausland.
Uber die Stabsstelle Kommunikation wird der direkte Kontakt zu verschiedenen Presseorganen
gepflegt. Dariiber hinaus werden Kanale wie X (ehemals Twitter) und Bluesky sowie Pressemittei-
lungen, der RWI-Jahresbericht und die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Mittel der Kommuni-
kation mit externen Anspruchsgruppen aufgefasst. Erfahrungen und Anregungen aus dem Aus-
tausch flieRen naturgemaR in die Forschung und sonstige Arbeit des Instituts ein und haben somit
Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit des Instituts, die allerdings schwer zu
quantifizieren sind.

Stand 11.05.2026

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 9
LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-102-44: WICHTIGE THEMEN UND ANLIEGEN

A. Wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder gedulRerte Themen und Anlie-
gen, unter anderem: (i) wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anlie-
gen - auch iiber ihre Berichterstattung - reagiert hat; (ii) die Stakeholder-Gruppen,
die die wichtigen Themen und Anliegen im Einzelnen geduRert haben.

Eine systematische Erfassung aller Anfragen oder geduRerter Anliegen in Verbindung mit
Nachhaltigkeit nimmt das RWI, auch aufgrund unklarer Eingrenzung, nicht vor. Grund-
satzlich steht das RWI fiir Riickfragen zu seiner Forschung, auch im Bereich Nachhal-
tigkeit, stets zur Verfiigung und zielt bereits bei der Veroffentlichung von Forschungs-
ergebnissen auf eine groRtmogliche Transparenz iiber Datenquellen und Annahmen ab.
Anregungen interner Anspruchsgruppen werden regelmalig gegeniiber dem Betriebs-
rat, dem Vorstand oder Mitgliedern von Arbeitsgruppen geduBert. In Bezug auf 6kologi-
sche Nachhaltigkeit haben zum Beispiel Anregungen zur Innen- und AuRenbegriinung
oder zur Verbesserung der Parksituation fiir Fahrrader am Institut Eingang in die Arbeit
der AG Nachhaltigkeitsmanagement gefunden. Der Verwaltungsrat hat das RWI darin
bestarkt, den Plan eines kontinuierlichen Aufbaus einer Nachhaltigkeitsberichterstattung
gemaR DNK weiterzuverfolgen.
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— Das Unternehmen legt offen, wie es durch
geeignete Prozesse dazu beitrdgt, dass
Innovationen bei Produkten und Dienst-
leistungen die Nachhaltigkeit bei der
eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern
verbessern. Ebenso wird fiir die wesentlichen
Produkte und Dienstleistungen dargelegt, ob
und wie deren aktuelle und zukiinftige
Wirkung in der Wertschopfungskette und
im Produktlebenszyklus bewertet wird.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 10:
INNOVATIONS- UND PRODUKTMANAGEMENT

Als Forschungsinstitut ist das RWI nicht auf Produkte oder Prozessinnovationen im herkdmmlichen
industriellen Sinne ausgerichtet. Ein technologischer Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen in die Wirtschaft ist daher nicht priméres Ziel; ebenso wenig wird gezielt nach nachhaltiger
Optimierung interner Verfahren geforscht. Dennoch ist die Forschungsarbeit des Instituts auf eine
standige Erweiterung der Forschungserkenntnisse und Innovation ausgerichtet. Diese Innovation
beginnt bei der Erhebung neuer Daten oder der ErschlieBung neuer Datenquellen und setzt sich
fort bei der Formulierung von gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Forschungsfragen und
der Verwendung neuer Forschungsmethodiken bis zum jeweiligen Format des Wissenstransfers
und der Bereitstellung hochqualitativer Datensétze fiir die wissenschaftliche Gemeinschaft.

Ein markantes Beispiel ist das Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI, das seit mehreren Jahren
mit der Internetplattform ImmoScout24 kooperiert, um samtliche auf der Plattform verdffentlichten
Wohnimmobilien- Angebote systematisch zu verarbeiten und der Forschung zuganglich zu machen.
Diese Daten konnen in Kombination mit weiteren Datenquellen zur Beantwortung neuer For-
schungsfragen verwendet werden und dienen als Basis fiir vielfdltige Analysen interner wie exter-
ner Forschender. Parallel dazu publiziert das Institut Paneldatensatze aus langjahrigen Haushalts-
befragungen, darunter das Warme-und-Wohnen-Panel, das eine bisher in Deutschland einzigar-
tige Verbindung von soziookonomischen Merkmalen und Merkmalen von Wohngebauden umfasst.

Weiterhin legt das RWI groRen Wert auf die Entwicklung innovativer statistischer Verfahren oder
deren Anwendung in bislang unerforschten Kontexten. Innerhalb des klassischen Wissenschafts-
prozesses - insbesondere Prasentationen auf Konferenzen und Peer-Review- Veréffentlichungen
- werden diese Ansatze der Fachgemeinschaft prasentiert, bewertet und anschlieBend weiterent-
wickelt.

Nicht zuletzt konzentriert sich die Forschung des RWI im Bereich Nachhaltigkeit vor allem auf nach-
haltige Energiesysteme und die Férderung einer nachhaltigen Entwicklung. Durch die Arbeit an
gesellschaftlich relevanten Themen und den systematischen Transfer seiner Forschungsergebnisse
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erzielt das RWI positive Wirkungen auf sozialer und gesell-
schaftlicher Ebene. Beispielhaft sind hier die folgenden Projekte genannt:

» Untersuchung der Einsparmoglichkeiten von smarten Duschkopfen, die mittels Farb-
wechsel Echtzeit-Feedback zur Menge des verbrauchten Wassers geben;

» Entwicklung eines interaktiven CO,-Rechners, der die personliche finanzielle Belastung
unterschiedlich hoher CO,-Preise berechnet und Hinweise auf potenzielle Einsparmog-
lichkeiten durch Verhaltensdanderungen gibt;

» Entwicklung eines Heizrechners, der Haushalten die Eingabe individueller Angaben
zur eigenen Immobilie und Preiserwartungen ermoglicht und darauf basierend die zu
erwartenden Kosten verschiedener Heizungsanlagen ermittelt;

> Durchfiihrung eines Feldexperimentes, in dessen Rahmen Haushalte mit E-Bikes oder
Tickets fiir den &ffentlichen Nahverkehr ausgestattet wurden, um Anderungen im Mobi-
litatsverhalten zu beobachten und Riickschliisse auf zukiinftige verkehrspolitische MaR-
nahmen zu ziehen.
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Die kontinuierliche Verbesserung der eigenen Ressourcennutzung wird insbesondere durch die
Einbindung der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsmanagement gewdhrleistet. Diese AG betrachtet
interne Prozesse, identifiziert Schwachstellen und sammelt Vorschlége aus der Belegschaft. Durch
eine Kultur der offenen Tiiren, flache Hierarchien und direkten Dialog mit dem Vorstand kdnnen
Ideen schnell in die Praxis umgesetzt werden, sobald sie als sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar
angesehen werden.

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 10

LEISTUNGSINDIKATOR Ga4-FS11: PROZENTSATZ DER FINANZANLAGEN, DIE EINE POSITIVE ODER
NEGATIVE AUSWAHLPRUFUNG NACH UMWELT- ODER SOZIALEN FAKTOREN DURCHLAUFEN

Das RWI besitzt als 6ffentliche und zuwendungsfinanzierte Einrichtung keine Finanzanlagen. Daher
kann dieser Leistungsindikator nicht berichtet werden.

Stand 11.05.2026
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— Das Unternehmen legt offen, in welchem
Umfang natiirliche Ressourcen fiir die
Geschdftstatigkeit in Anspruch genommen
werden. Infrage kommen hier Materialien
sowie der Input und Output von Wasser, Boden,
Abfall, Energie, Fldche, Biodiversitdat sowie
Emissionen fiir den Lebenszyklus von Produkten
und Dienstleistungen.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 11:
INANSPRUCHNAHME NATURLICHER RESSOURCEN

Das RWI verbraucht im Rahmen seiner Forschungstatigkeit, die ohne technische GrolRgerate oder
dhnliches auskommt, als wichtigste energetische und materielle Ressourcen Strom, Heizenergie,
Wasser und Fertigprodukte aller Art (z.B. Papier, EDV- und Kommunikationstechnik). Hinzu kommt
der durch die Mobilitat der Beschaftigten entstehende Energie- und Ressourcenverbrauch (An- und
Abreise zum Dienstort, Dienstreisetatigkeit). Die verbrauchten Mengen an Strom und Heizener-

gie finden sich in den Angaben zu den Leistungsindikatoren nach Kriterium 12. Hierdurch entste-
hen entsprechende Mengen an CO,-Emissionen, Abwasser, Abfall und Abwarme. Der Verbrauch an
Strom, Wasser und Wirme wird regelmiRig erfasst, die hierdurch verursachten C0,-Aquivalente
bislang jedoch noch nicht.

Seit Juni 2022 bezieht das RWI ausschlieRlich Okostrom. Zudem produziert das RWI seit Ende des
Jahres 2023 iiber eine erste PV-Anlage selbst Strom. Im Jahr 2024 wurde eine zweite PV-Anlage
installiert. Heizenergie bezieht das RWI in Essen und Berlin jeweils iiber Fernwédrme eines ort-
lichen Versorgers. In Essen wird diese Fernwarme nach Angaben des Versorgers bereits zu etwa
einem Drittel aus erneuerbaren Energien gewonnen (im Wesentlichen biogener Abfall). Die rest-
liche Warme wird v.a. aus Erdgas (24 %) und nicht biogenen Abféllen (36 %) gewonnen. Heizol
macht etwa 4 % der erzeugten Warme aus.

Die Raumlichkeiten des Hauptstandortes des RWI befinden sich nahe der Innenstadt von Essen in
einem gemischten Wohn- und Geschaftsviertel. Das Grundstiick des RWI ist durch die Bebauung
(Haupt- und Nebengeb&ude) sowie durch (aufgrund von Vorgaben der Stadt zur Entlastung des
o6ffentlichen Parkraums) erforderliche Parkplatze im Innenhof versiegelt.

Kraftstoff verbraucht das RWI nicht direkt, da es keine eigene Fahrzeugflotte betreibt. Dienstreisen,
insbesondere zur Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen sowie zu Treffen von Projektgrup-
pen oder zur Durchfiihrung von wissenschaftlichen Untersuchungen vor Ort, sind allerdings ein
wesentlicher Bestandteil der Arbeit des RWI. Innerhalb Deutschlands und teilweise auch innerhalb
Europas wird die Bahn als Verkehrsmittel gegeniiber dem Auto und dem Flugzeug priorisiert. Ins-
besondere bei interkontinentalen Reisen kann jedoch schwer auf das Flugzeug verzichtet werden.

Indirekt kann das RWI durch seine Forschung allerdings auch zur Schonung natiirlicher Ressourcen
beitragen. Hier ist vor allem die Forschung des Instituts in den Kompetenzbereichen ,Umwelt und
Ressourcen“ und ,,Klima- und Entwicklungspolitik“ sowie in der Forschungsgruppe ,,Prosoziales
Verhalten® zu nennen, die sich nicht nur auf die Ressourcenschonung in Deutschland beschrankt,
sondern auch Lander des globalen Siidens betrachtet. Kernthemen in diesen Kompetenzbereichen
sind u.a. die nachhaltige Transformation von Energie- und Transportsystemen sowie des Geb&u-
debestandes (Energie-, Verkehrs- und Warmewende) und die Erforschung der Determinanten
nachhaltigen Verhaltens. Auch in der Forschungstatigkeit der anderen RWI-Kompetenzbereiche
spielt Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Beispielsweise beschaftigt sich der Bereich
LArbeitsmarkte, Bildung, Bevolkerung® mit den Verdnderungen, die die griine Transformation fiir
Arbeitsmarkte und die nachgefragten Fahigkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
bedeutet. Im Kompetenzbereich ,,Gesundheit“ werden Fragen der 6konomischen Nachhaltigkeit
der Krankenhaus- und Pflegelandschaft im nationalen Gesundheitssystem untersucht. Im Kompe-
tenzbereich ,Wachstum, Konjunktur, Offentliche Finanzen* wird z.B. die Nachhaltigkeit der Sozial-
systeme analysiert und bewertet und im ,,Forschungsdatenzentrum Ruhr am RWI* werden die Aus-
wirkungen von Larmemissionen und Emissionen von Luftschadstoffen auf Immobilienpreise und
Mieten sowie regionale Entwicklungsindikatoren untersucht.

Quantitative Informationen zur Nutzung natiirlicher Ressourcen finden sich in den Angaben zu den
Leistungsindikatoren nach Kriterium 12.
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— Das Unternehmen legt offen, welche
qualitativen und quantitativen Ziele
es sich fiir seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer
Energien, die Steigerung der Rohstoff-
produktivitat und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Okosystem-
dienstleistungen, gesetzt hat, welche
MaBnahmen und Strategien es hierzu
verfolgt, wie dies erfiillt wurden bzw.
in Zukunft erfiillt werden sollen und
wo es Risiken sieht.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 12: RESSOURCENMANAGEMENT

Das RWI verfolgt im Bereich der 6kologischen Nachhaltigkeit die iibergeordneten Ziele, die Res-
sourceneffizienz zu steigern und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Wie aus den unten
angefiihrten Leistungsindikatoren ersichtlich ist, hat das RWI in den vergangenen Jahren bereits
Fortschritte bei der Verringerung des Ressourcenverbrauchs gemacht. Unter anderem haben die
folgenden MaRnahmen in den vergangenen Jahren zu einer Verringerung des Strom- und Wéarme-
verbrauchs und/oder zu einer 6kologischeren Geschaftstatigkeit beigetragen:

— Erneuerung und Dammung von Dach und Fassaden Woche Arbeit auRerhalb des RWI ermdglicht (und somit
sowie Erneuerung der Fensterflichen am Geb&dude an Pendelstrecken reduziert).
der Kindlingerstralle im Jahr 2018.
— Installation von zwei Photovoltaik-Anlagen (etwa 32

— Da@mmung von Rohrleitungen (Warme und Warm- kW-Peak und etwa 30 kW-Peak) auf den Déachern der

wasser) und Austausch der Fernwarmepumpen gegen beiden RWI-Gebaude in Essen in den Jahren 2023 und
moderne, energieeffiziente Pumpen im Jahr 2021. 2024.

— Installation effizienter Kiihlsysteme fiir RWI-Server- — Wechsel auf Recyclingpapier als Standard am RWI im
raume sowie Verlegung des Hauptserverraums in das Jahr 2023.

kiihlere Kellergeschoss in den Jahren 2021 und 2022.
— Umstellung auf digitale Rechnungslegung im Jahr 2023.
— Umstieg auf 100 % Okostrom im Juni 2022.
— Umstellung von gedruckten auf digitale Entgeltabrech-

— Austausch der Liftungsanlage des Konferenzraums nungen im Jahr 2024.
im Erdgeschoss des Gebaudes HohenzollernstraRe
gegen eine energieeffiziente neue Liiftungsanlage — Einsatz energieeffizienter Druck- und Kopiersysteme
im Jahr 2022. und Vorrang von digitalen vor gedruckten Dokumenten
(laufend).
— Austausch konventioneller Leuchtmittel durch LED-
Leuchtmittel und Einsatz energieeffizienter LED-Bild- — Beachtung nachhaltiger Kriterien bei Kauf von Biiroma-
schirme im Jahr 2022. terialien und IT-Ausriistung sowie bei der Beauftragung

von Reinigungsdienstleistungen (laufend).
— Beschluss einer Betriebsvereinbarung zum mobilen
Arbeiten im Jahr 2023, die an bis zu zwei Tagen pro

Ein Teil dieser MaBnahmen wurde in der im Jahr 2022 gegriindeten AG Nachhaltigkeitsmanage-
ment konzipiert. Die AG hat im Sommer 2023 eine Mitarbeitendenbefragung zum Thema Nachhal-
tigkeit durchgefiihrt, die auf erfreulich groRe Resonanz stieR. Die Ergebnisse werden als Datenba-
sis verwendet, um weitere MaRnahmen zu entwickeln, die die 6kologische Nachhaltigkeit am RWI
verbessern.

Durch die Installation der zweiten PV-Anlage im Jahr 2024 hat das RWI die eigene Erzeugung rege-
nerativen Stroms in etwa verdoppelt und deckt etwa 28 % des institutsweiten Stromverbrauchs
iber selbst erzeugten Strom. Die Digitalisierung der Verwaltung soll fortgesetzt werden, um den
Papierverbrauch des Instituts weiter zu senken.

Weitere MaBnahmen zur Forderung der dkologischen Nachhaltigkeit sind erwiinscht, unterliegen
allerdings zum Teil einigen Einschrankungen. So werden derzeit beispielsweise die Moglichkei-
ten zur Begriinung von Dach-, Fassaden- und Hofflachen eruiert. Da ein GroRteil der Dachflachen
des RWI von PV-Anlagen sowie Liiftungsanlagen belegt ist, kénnen diese Flachen allerdings vor-
aussichtlich nicht ohne einen hohen konstruktiven und finanziellen Aufwand begriint werden. Im
Innenhof besteht aufgrund stadtischer Vorgaben zur Vorhaltung von Kfz-Stellplatzen wenig
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Spielraum fiir weitere Begriinung. Dariiber hinaus liegt die Dekarbonisierung der Warmever-
sorgung nicht in der Hand des RWI; hier ist das Institut auf die Bemiihungen des Fernwarmever-
sorgers angewiesen. Positiv hervorzuheben ist, dass schon heute nur etwa ein Drittel der Warme
des Versorgers des RWI in Essen aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird.

Im Bereich von BaumaRnahmen soll zukiinftig noch starker darauf geachtet werden, energieeffi-
ziente Losungen fiir Fassaden, Fenster und Dacher zu finden, um die Ressourceneffizienz weiter
zu steigern. Aktuell sind jedoch keine groReren weiteren baulichen OptimierungsmaRnahmen im
Bereich der Gebaudehiille geplant.

Mobilitat, sowohl im Rahmen von Dienstreisen als auch fiir Arbeitswege, wird ein wichtiger Faktor
fur den Ressourcenverbrauch des RWI bleiben. Bei nicht vermeidbaren Flugreisen konnte zukiinf-
tig auch die Kompensation des angefallenen CO, iiber etablierte Anbieter eine Moglichkeit sein,
die durch das Institut verursachten Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Jedoch ist das RWI

als offentlich finanziertes Institut darauf angewiesen, dass Finanzmittel fiir die zur Kompensation
anfallenden Kosten auch aus zuwendungsrechtlicher Sicht gezahlt werden diirfen. Dariiber hinaus
wird die Einfiihrung von Jobtickets und Dienstradern angestrebt. Fiir letztere ist aktuell eine 6ffent-
liche Ausschreibung in Erarbeitung. Es wird diesbeziiglich zunachst ein Konzept erstellt, das eine
Umsetzung der zuwendungsrechtlichen und steuerlichen Vorgaben beinhaltet.

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU DEN KRITERIEN 11 UND 12

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-301-1: EINGESETZTE MATERIALIEN

Entwicklung des Druckvolumens (in Tsd. Seiten):

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

385 379 384 18 124 146 164 151 19

Die Angaben enthalten nicht das Druckvolumen eines Produktionsdruckers fiir besondere Druckerzeugnisse, welcher bis zum Jahr 2024 betrieben wurde.

Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Covid-19-Pandemie, erreichte das Druckvolumen aufgrund der
weit liberwiegenden Tatigkeit im Homeoffice einen Tiefpunkt. Bis 2023 ist das Volumen, bedingt
durch die vermehrte Riickkehr zur Prasenzarbeit am Institut, wieder gestiegen. Nun scheint es
sich auf einem Niveau eingependelt zu haben, welches deutlich unterhalb des Niveaus aus den
Jahren vor der Covid-19-Pandemie liegt (Riickgang: etwa 60-70 %). Somit ist auch beim Drucken
ein klarer Trend zu mehr Nachhaltigkeit erkennbar. Die Verringerung des Druckvolumens wurde
auch dadurch erreicht, dass die durch das RWI herausgegebenen eigenen Schriftenreihen liber
die Homepage in digitaler Form zugéanglich gemacht wurden und die Anzahl der vertriebenen
gedruckten Schriften infolgedessen deutlich zurlickgegangen ist. So lag das Druckvolumen in den
Jahren 2014 und 2015 noch bei iiber 500.000 Blatt Papier. Weitere gedruckte Verdffentlichungen
werden zudem nach und nach durch digitale Fassungen ersetzt (wie z.B. der Jahresbericht seit der
Ausgabe 2023), sodass der nach der Corona-Pandemie wieder angestiegene Papierverbrauch ten-
denziell wieder abnehmen wollte.

Um die Umweltwirkungen der verbleibenden Ausdrucke weiter zu reduzieren, wurde der Papier-
bezug Ende 2023 grundsétzlich auf Recyclingpapier umgestellt. Lediglich offizielle Schreiben oder
Vertragsunterlagen werden weiterhin auf herkdmmlichem Papier gedruckt.

Stand 11.05.2026

Weitere Materialien

Das RWI produziert keine materiellen Produkte, sondern immaterielle Giiter (Forschungsergeb-
nisse, Wissen). Neben Papier (sowohl fiir interne Prozesse als auch Publikationen fiir Externe),
IT-Hard- und Software und Energie zum Betrieb der Server und Computer werden keine sonstigen
Materialien in nennenswertem Umfang fiir die Forschungsarbeit eingesetzt. Somit kann im Rah-

men der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine Auflistung sonstiger unwesentlicher Materialien
verzichtet werden.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-302-1: ENERGIEVERBRAUCH

Verbrauch von Kraftstoffen

Das RWI unterhélt keine eigene Fahrzeugflotte oder sonstige Transportmittel.
Somit kann kein Kraftstoffverbrauch berichtet werden.

Verbrauch von Strom und Heizenergie

Entwicklung des Stromverbrauchs (in 1.000 kWh):

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ESSEN 214 194 177 170 167 178 152 149
BERLIN 10 12 1

Die Angaben fiir das Berliner Biiro werden ab dem ersten vollstindigen Abrechnungszeitraum seit dem Umzug in ein neues Biiro im Jahr 2022 dargestellt.

Verbrauchte Energie aus Fernwarme (in GJ) [Abrechnungszeitraum Juli bis Juni des Folgejahres]:

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

ESSEN 715 595 516 589 534 485 470 528
2023 2024
BERLIN 37 37

Die Angaben fiir das Berliner Biiro werden ab dem ersten vollstindigen Abrechnungszeitraum seit dem Umzug in ein neues Biiro im Jahr 2022 darge-
stellt. Der Abrechnungszeitraum in Berlin gleicht, abweichend vom Abrechnungszeitraum in Essen, dem Kalenderjahr. Fiir das Jahr 2025 liegt noch keine

Information vor.

Energieerzeugung

Im Jahr 2023 hat das RWI am Hauptstandort in Essen eine erste PV-Anlage in Betrieb genommen,
im Jahr 2024 kam eine zweite hinzu. Im Jahr 2025 produzierten die Anlagen etwa 41.800 kWh
Strom, was einem Anteil von 28 % am Stromverbrauch des Standortes Essen entspricht.
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LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-302-4: VERRINGERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Wie unter Indikator GRI SRS-302-1 erkennbar ist, sind sowohl der Strom- als auch der Fernwarme-
verbrauch seit dem Jahr 2018 erheblich reduziert worden. Der Riickgang des Energieverbrauchs
diirfte weitgehend eine direkte Folge der MaRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sein,
die im Abschnitt zu Kriterium 12 bereits erldutert wurden. Der Einfluss einzelner MaBnahmen auf
die Reduktion des Energieverbrauchs Idsst sich jedoch bisher nicht quantifizieren. Zur Reduktion
des Energieverbrauchs beigetragen haben diirfte zudem die seit der Covid-19-Pandemie haufigere
Nutzung des mobilen Arbeitens. Ein Teil der am Institut eingesparten Energie diirfte somit bei den
Beschéftigten zu Hause verbraucht werden.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-303-3: WASSERENTNAHME

Entwicklung des Wasserverbrauchs (in m3) [Zeitraum Oktober bis September des Folgejahres]:

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

ESSEN 695 667 430 219 287 461 449 496
2023 2024
BERLIN 39 53

Die Angaben fiir das Berliner Biiro werden ab dem ersten vollstindigen Abrechnungszeitraum seit dem Umzug in ein neues Biiro im Jahr 2022 darge-
stellt. Der Abrechnungszeitraum in Berlin gleicht, abweichend vom Abrechnungszeitraum in Essen, dem Kalenderjahr. Fiir das Jahr 2025 liegt noch keine

Information vor.

Das gesamte Wasser ist Frischwasser und wird im Wesentlichen in den Teekiichen und Sanitarrau-
men verbraucht. Am RWI wird aktuell kein Regenwasser aufgefangen und zur internen Nutzung
aufbereitet, da der konstruktive und finanzielle Aufwand hierfiir sehr hoch ware. Nach Ende der
Covid-19-Pandemie war wieder ein deutlicher Anstieg des Wasserverbrauchs erkennbar. Im vergan-
genen Jahr ist der Verbrauch leicht angestiegen, liegt aber immer noch etwa 25 % unterhalb des
Verbrauchs vor der Pandemie.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-306-3: ANGEFALLENER ABFALL

Das RWI erfasst die Abfallmengen, die an seinen Standorten in Essen und Berlin anfallen, nicht
systematisch. Am RWI fallen {iblicherweise nur Haushaltsabfélle an. Zur Abfallvermeidung bemiiht
sich das RWI, méglichst langlebige Giiter (z.B. Hardware, Biiroausstattung) anzuschaffen. PCs,
Laptops und Bildschirme werden zur Verlangerung der Nutzungszyklen nach deren De-Inventari-
sierung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Kauf angeboten. Der am RWI anfallende Miill
wird durch die Mitarbeitenden und das Reinigungspersonal getrennt. Auch wird {iber die
Leerungszyklen (Leerung nicht téglich) auf Ressourcenschonung geachtet, z.B. durch die Reduktion
der Anzahl an Miillbeuteln.

Stand 11.05.2026
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— Das Unternehmen legt die Treibhausgas
(THG)-Emissionen entsprechend dem
Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder
darauf basierender Standards offen
und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 13:
KLIMARELEVANTE EMISSIONEN

Die Leibniz-Gemeinschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 Klimaneutralitdt zu erreichen. Die-
ses Ziel hat daher zunédchst einmal auch das RWI iilbernommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat das RWI keine umfassende Berechnung der klimarelevanten Emissionen
des Instituts durchgefiihrt. Nichtsdestotrotz lasst sich konstatieren, dass die wichtigsten Emissions-
quellen in den Bereichen Dienstreisen (insbesondere Flugreisen) und Wérmeversorgung liegen.

Im Bereich der Dienstreisen wird auch zukiinftig ein gewisser Bedarf an Flugreisen bestehen, um
internationale Konferenzen zu besuchen oder die Forschung vor Ort, insbesondere in Entwicklungs-
ldndern, zu begleiten. Inwiefern Flugreisen in Zukunft klimaneutral gestaltet werden kdnnen, liegt
nicht in der Hand des RWI. Die Kompensation von Flugreisen als Alternative zur CO,- Vermeidung
wird am RWI diskutiert, unterliegt bislang aber auch noch zuwendungsrechtlichen Restriktionen.

Die Wéarmeversorgung erfolgt iiber Fernwdrme, die nach Angaben des &rtlichen Versorgers in
Essen zu etwa einem Drittel aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Auf die weitere Dekarbo-
nisierung der bezogenen Fernwarme hat das RWI keinen Einfluss. Da das RWI seit 2022 ausschliel3-
lich Okostrom bezieht, fallen mittlerweile keine strombezogenen Emissionen mehr an. In der
Beschaffung bemiiht sich das RWI um die Anschaffung langlebiger Gerédte und bezieht 6kologische
Kriterien in seine Beschaffungsentscheidungen ein.

Konkrete MaRnahmen zur Reduktion klimarelevanter Emissionen werden in den Ausfiihrungen zu
den Kriterien 11 und 12 im vorliegenden Bericht ndher erldutert. In Bezug auf erneuerbare Energien
ist hervorzuheben, dass das RWI trotz der 2022 erfolgten Umstellung auf den Bezug von Okostrom
mittlerweile zwei PV-Anlagen betreibt, die einen relevanten Anteil des RWI-Strombedarfs decken.

Da das RWI bislang noch keine Berechnung der THG-Emissionen durchgefiihrt hat, kann hierzu
keine Stellung bezogen werden. Das RWI nimmt jedoch aktiv an Informationsveranstaltungen und
dem Austausch innerhalb von Gremien und Arbeitskreisen zum Thema THG-Bilanzierung auf Ebene
der Leibniz-Gemeinschaft teil.
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LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 13
LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-305-1: DIREKTE THG-EMISSIONEN (SCOPE 1)
A. Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen (Scope 1) in Tonnen C0O;-Aquivalent
B. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO,, CHg, N20, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle
C. Biogene C0,-Emissionen in Tonnen CO,-Aquivalent
D. Das gegebenenfalls fiir die Berechnung gewahlte Basisjahr, einschlieBlich:
|. Der Begriindung fiir diese Wahl
[I. Der Emissionen im Basisjahr

[Il. Des Kontextes fiir alle signifikanten Veranderungen bei den Emissionen, die zur Neu-
berechnung der Basisjahr-Emissionen gefiihrt haben

E. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte fiir das globale Erwédrmungspotenzial
(Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle

F. Konsolidierungsansatz fiir Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle

G. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-305-2: INDIREKTE ENERGIEBEZOGENE THG-EMISSIONEN (SCOPE 2)
A. Bruttovolumen der indirekten THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen C0,-Aquivalent

B. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten indirekten energiebedingten
THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen C0,-Aquivalent

C. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder CO,, CHs, N,0, FKW, PFKW,
SF6, NF3 oder alle

D. Das gegebenenfalls fiir die Berechnung gewahlte Basisjahr, einschlieRlich:
I. Der Begriindung fiir diese Wahl
[I. Der Emissionen im Basisjahr

[Il. Des Kontextes fiir alle signifikanten Veranderungen bei den Emissionen,
die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen gefiihrt haben

E. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte fiir das globale Erwdrmungspotenzial
(Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle

F. Konsolidierungsansatz fiir Emissionen; ob Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle

G. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme

Stand 11.05.2026

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-305-3: SONSTIGE INDIREKTE THG-EMISSIONEN (SCOPE 3)
A. Bruttovolumen sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3) in Tonnen CO,-Aquivalenten

B. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase; entweder C0,, CHs, N,0, FKW, PFKW,
SF6, NF3 oder alle

C. Biogene C0,-Emissionen in Tonnen CO,-Aquivalent

D. Kategorien und Aktivitdten beziiglich sonstiger indirekter THG-Emissionen (Scope 3),
die in die Berechnung einbezogen wurden

E. Das gegebenenfalls fiir die Berechnung gewahlte Basisjahr, einschlieBlich:
|. Der Begriindung fiir diese Wahl
II. Der Emissionen im Basisjahr

IIl. Des Kontextes fiir alle signifikanten Veranderungen bei den Emissionen,
die zur Neuberechnung der Basisjahr-Emissionen gefiihrt haben

F. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte fiir das globale Erwarmungspotenzial
(Global Warming Potential, GWP) oder einen Verweis auf die GWP-Quelle

G. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-305-5: SENKUNG DER THG-EMISSIONEN

A. Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die direkte Folge von Initiativen zur Emissionssen-
kung ist, in Tonnen CO,-Aquivalenten

B. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO,, CHs, N,0O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle
C. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschlieRlich der Begriindung fiir diese Wahl

D. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei direkten (Scope 1), indirekten
energiebedingten (Scope 2) und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THG-Emissionen

E. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendete Rechenprogramme

Da das RWI bislang noch keine Berechnung der THG-Emissionen durchgefiihrt hat, kann
zu den Leistungsindikatoren zu Kriterium 13 keine Stellung bezogen werden.
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— Das Unternehmen berichtet, wie es
national und international anerkannte
Standards zu Arbeitnehmerrechten
einhdlt sowie die Beteiligung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeits-
management des Unternehmens
fordert, welche Ziele es sich hierbei
setzt, welche Ergebnisse bisher
erzielt wurden und wo es Risiken sieht.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 14: ARBEITNEHMERRECHTE

Das RWI halt selbstverstandlich samtliche national und international gelten-
den Standards hinsichtlich der Arbeitnehmerrechte ein. Es werden nicht nur
die einschlagigen gesetzlichen Regelungen, wie z.B. das Betriebsverfassungs-
gesetz, das Tarifrecht (durch die Anwendung des Tarifvertrages der Lander)
und die Arbeitsschutzgesetze eingehalten, sondern dariiber hinaus wurden am
RWI eigene Regelungen zur Sicherung und Starkung der Arbeitnehmerrechte,
wie z.B. durch eigene Fiihrungsleitlinien, etabliert. Weitere betriebsspezifische
Regelungen und organisatorische MaRnahmen wurden und werden am RWI
liber Betriebsvereinbarungen festgehalten.

Das RWI achtet das Recht der Mitarbeitenden auf Versammlungsfreiheit sowie
ihr Recht, ihre Vertreterinnen und Vertreter frei und unabhéngig zu wahlen.
Die Beschaftigten werden gezielt in die Weiterentwicklung aktueller organi-
satorischer Themen, wie z.B. die Fiihrungskrafteentwicklung oder die hausei-
gene Befristungspolitik, eingebunden, beispielsweise im Rahmen der monatli-
chen ,Koordinationssitzung*, des ,Fiihrungszirkels“ oder der jahrlich stattfin-
denden Strategietagung.

Ein Betriebsrat als betriebsverfassungsrechtliches Organ vertritt die Rechte der
Beschaftigten am RWI. Dariiber hinaus werden die Belange der Promovieren-
den am RWI durch die Promovierendenvertretung sichergestellt.

Bei der Erarbeitung und Umsetzung von MaRBnahmen des Nachhaltigkeitsma-
nagements und beim Aufbau einer Nachhaltigkeitsberichterstattung werden
die Beschaftigten des RWI aktiv eingebunden; hieraus hat sich im Jahr 2022
die AG Nachhaltigkeitsmanagement entwickelt, die aus Mitarbeitenden sowohl
aus Wissenschaft als auch der Verwaltung besteht und somit verschiedene
Perspektiven und Fachkenntnisse im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements
zusammenbringt.
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— Das Unternehmen legt offen, wie es
national und international Prozesse
implementiert und welche Ziele es hat,
um Chancengerechtigkeit und Vielfalt
(Diversity), Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz, Mitbestimmung, Integration
von Migranten und Menschen mit Behin-
derung, angemessene Bezahlung sowie
Vereinbarung von Familie und Beruf zu
fordern, und wie es diese umsetzt.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 15: CHANCENGERECHTIGKEIT

Die Chancengerechtigkeit ist als wichtiges Ziel des RWI in einigen Institutsleitlinien (u.a.
den Fiihrungsleitlinien) verankert. So ist dort definiert, dass Fiihrung ein attraktives und
den Bediirfnissen der (aller) Mitarbeitenden gerecht werdendes Arbeitsumfeld ermdgli-
chen soll. Daneben wird die Chancengerechtigkeit auch durch entsprechende Beauftragte
(Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte, Inklusionsheauftragter, Ombudsperson) unab-
hadngig sichergestellt.

Die Personalpolitik des RWI ist auf Gleichstellung ausgerichtet und wird z.B. operationa-
lisiert durch die Anwendung:

» der Ausfiihrungsvereinbarung zum GWK-Abkommen iiber die Gleichstellung von
Frauen und Ménnern bei der gemeinsamen Forschungsférderung,

> des Leibniz-Berechnungsmodells der Zielvereinbarung im Rahmen des Pakts fiir
Forschung und Innovation IV (zweite Pakthalfte 2026 bis 2030),

» von Gleichstellungsstandards in Form eines eigenen Gleichstellungsplans,
» eines Leitfadens zur geschlechtergerechten Sprache, und
> des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW.

Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft orientiert sich das RWI sowohl an den gelten-
den rechtlichen Grundlagen zur Verwirklichung von Chancengleichheit als auch an den
»Leibniz-Gleichstellungsstandards” sowie den ,,Forschungsorientierten Gleichstellungs-
und Diversitdtsstandards“ der DFG in den jeweils giiltigen Fassungen. Zudem findet die
hauseigene ,,Betriebsvereinbarung zur Forderung der Chancengleichheit von Frauen

und Mannern sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf* Anwen-
dung. Dariiber hinaus erfiillt das RWI die 2021 neu gefassten Anforderungen fiir Horizon-
Europe-Projekte im Bereich Gender Equality und dokumentiert dies auf seiner Webseite.

Chancengleichheit ist am RWI eine Aufgabe der Institutsleitung, unterstiitzt durch die
Gleichstellungsbeauftragten. Der Gleichstellungsplan des RWI benennt die zentralen
Grundsétze sowie die strategischen Ziele und MaBnahmen zur Sicherung der Gleich-
stellung aller Beschaftigten am Institut. Dazu werden auf Basis einer Ist-Analyse der
Beschaftigtenstruktur regelmaRig flexible Zielquoten (sog. Kaskadenmodell) erstellt und
alle vier Jahre evaluiert und fortgeschrieben.
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Das RWI sieht eine wichtige Aufgabe in der gezielten Forderung von Frauen und im Erreichen einer aus-
gewogenen Verteilung der Geschlechter in allen Qualifikations- und Beschaftigungsstufen. Zudem soll

eine geschlechtergerechte Arbeitsumgebung angeboten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fiir
alle Beschaftigten sichergestellt werden. Der Gleichstellungsplan richtet sich daher an Angehdorige aller
Geschlechter gleichermaRen, denn Gleichstellung ist eine von allen Institutsangehdrigen gemeinsam als Teil
der Institutskultur zu verstehende Aufgabe. Das RWI setzt sich mit dem Gleichstellungsplan folgende Ziele:

— Mitarbeitende aller Geschlechter sollen am RWI die haltig erhoht bzw. auf einem hohen Niveau gehalten
gleichen beruflichen Chancen erhalten und ihre unter- werden. Hierzu sind inshesondere die Aufstiegsbe-
schiedlichen Lebenssituationen und daraus resultieren- dingungen fiir Frauen in Bereichen zu verbessern, in
den Bediirfnisse sollen regelmaRig in gleichem MaRe denen sie noch unterreprasentiert sind.

beriicksichtigt werden.
— Die bisher schon erfolgreich umgesetzten MalRnahmen
— Der Frauenanteil bei den Beschaftigten im wissen- der vergangenen |ahre sollen regelmaRig iiberpriift,
schaftlichen Bereich und in Fiihrungspositionen sowie angepasst und fortgefiihrt werden.
in Gremien, Kommissionen und Ausschiissen soll nach-

Der Zugang zum Gebdude des RWI ist barrierefrei moglich. Im Zuge eines Relaunchs des Internetauftritts des RWI in
den Jahren 2022 und 2023 wurden deutliche Verbesserungen bei der barrierefreien Gestaltung des Internetauftritts

des RWI erreicht. Die Uberpriifung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen beruht auf einer am 28. Marz 2022
erstellten und am 30. Méarz 2022 zuletzt iberpriiften Selbstbewertung. Zudem ist eine Institutsdarstellung in leichter
Sprache auf der Webseite verfiigbar. Uber den Inklusionsbeauftragten ist das RWI dariiber hinaus im Netzwerk Leib-
niz-inklusiv, dem Netzwerk fiir Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Leibniz-Gemeinschaft,
vertreten. Der Inklusionsbeauftragte wird auBerdem in alle behindertenrechtlich relevanten Belange einbezogen. So
ist er z.B. in alle Bewerbungsverfahren des RWI involviert, um sicherzustellen, dass Kandidatinnen und Kandidaten mit
Schwerbehinderung angemessen beriicksichtigt werden.

Uber eine externe Zertifizierung (Audit berufundfamilie) wird zudem sichergestellt, dass Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit familidren Verpflichtungen gleiche Chancen auf gute berufliche/wissenschaftliche Leistungen haben.

Die Institutsleitung begriiRt dariiber hinaus eine diverse Mitarbeitendenstruktur am RWI. Diesheziiglich hat sich das
RWI mit einem Strategiepapier an selbstgegebene Grundsatze einer Diversitatsstrategie gebunden (,,Das RWI als anre-
gendes und integratives Forschungsumfeld®, https://www.rwi-essen.de/rwi/karriere/forschungsumfeld). Als Teil und
Zeichen der am RWI geltenden Diversitétsstrategie wurde zudem die ,,Charta der Vielfalt* unterzeichnet (https://www.
rwi-essen.de/fileadmin/user_upload/RWI/RWI/Urkunde_Charta_der Vielfalt.pdf).

Stand 11.05.2026
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— Das Unternehmen legt offen, welche Ziele
es gesetzt und welche MaBnahmen es
ergriffen hat, um die Beschdftigungsfdhig-
keit, d. h. die Fahigkeit zur Teilhabe an
der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, zu férdern und
im Hinblick auf die demografische Entwick-
lung anzupassen, und wo es Risiken sieht.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 16: QUALIFIZIERUNG

Als wissenschaftliches Forschungsinstitut ist die perma-
nente Aus- und Weiterbildung ein Kerninhalt der Tatig-
keit der wissenschaftlich Beschéftigten am RWI. Dabei
betrachtet das RWI die Forderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses als eine zentrale Aufgabe. Das Selbstver-
standnis des RWI als modernes Zentrum fiir wirtschafts-
wissenschaftliche Forschung und evidenzbasierte Politik-
beratung erfordert exzellente wissenschaftliche Arbeit
unter Anwendung der neuesten inhaltlichen und metho-
dischen Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften. Ein
wichtiger Baustein dieses Selbstverstandnisses ist die For-
derung hervorragender Promotionen, die eine entspre-
chende Betreuung und Ausbildung der Promovierenden
voraussetzt. Dieser Betreuung und Ausbildung der Promo-
vierenden wird von der Institutsleitung eine hohe Prioritat
eingeraumt.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des RWI werden auf der Grundlage von klar geregelten
Qualifikationsstufen (Q 1 und Q 2 als Promovierende und
Q 3 und Q 4 als Postdocs) qualifiziert. Das erfolgreiche
Durchlaufen der Qualifikationsstufen wird durch jewei-
lige Beurteilungen der Kompetenzbereichsleitung laufend
begleitet und iiberwacht. Diese Regelungen gelten fir
angestellte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

des Instituts, die gemaR Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(WissZeitVG) zur Forderung der eigenen wissenschaftli-
chen oder kiinstlerischen Qualifizierung befristet beschaf-
tigt sind. Entsprechend finden diese Regelungen auch fiir
Promovierende der Ruhr Graduate School in Economics
(RGS Econ) Anwendung, die sich nach dem ersten Jahr fiir
eine Promotion am RWI entscheiden.

Die Postdoc-Phase am RWI ist ebenfalls in zwei Quali-
fizierungsphasen (Q 3 und Q 4) ausgestaltet. Das zent-
rale Qualifizierungsziel aus Sicht des Instituts liegt dabei
im Erwerb der fiir eine entfristete Beschaftigung am RWI
oder die Ubernahme einer Professur an einer Hochschule
erforderlichen Kompetenzen. Deren wichtigster Bestand-
teil sind in beiden Féllen sehr gute Forschungsleistungen,
belegt durch entsprechende Publikationen. Dazu zdhlen
dariiber hinaus unter anderem Drittmitteleinwerbung,
Mitarbeiterfiihrung, Projektmanagement und die Zusam-
menarbeit mit Partnerinnen und Partnern im In- und
Ausland. Um Karriereoptionen aulRerhalb des primaren
Wissenschaftsbetriebs zu beriicksichtigen, werden zudem
weithin libertraghare Schliisselkompetenzen vermittelt.
Bei Entfristungsfragen von Wissenschaftlerinnen oder
Wissenschaftlern wird auch der Forschungsbeirat des RWI
miteinbezogen.

In den RWI-Fiihrungsleitlinien ist festgelegt, dass Fiih-
rung die individuelle Weiterentwicklung jedes Mitarbei-
tenden und des Teams insgesamt fordern soll und die
Fiihrungskraft zudem auch an der eigenen Weiterentwick-
lung arbeiten soll. Dementsprechend erachtet das RWI
gute Fithrung durch Vorgesetzte als eine wichtige Voraus-
setzung fiir die erfolgreiche Aus- und Weiterbildung der
Beschéftigten.

buniaizyiend 9L WNLLIIN-HMNQ // usldIISHXBIEYYIEN ' — §Z0Z LHII¥IGSLIANDILTVHHIOVN

€9 3113



LEISTUNGSINDIKATOREN ZU DEN KRITERIEN 14 BIS 16
LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-403-9: ARBEITSBEDINGTE VERLETZUNGEN
A. Fir alle Angestellten:
I. Anzahl und Rate der Todesfélle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen

II. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren Folgen
(mit Ausnahme von Todesfallen)

[Il. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitshedingten Verletzungen
IV. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen
V. Anzahl der gearbeiteten Stunden

B. Fiir alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

I. Anzahl und Rate der Todesfélle aufgrund arbeitsbedingter Verletzungen

[I. Anzahl und Rate arbeitshedingter Verletzungen mit schweren Folgen
(mit Ausnahme von Todesfallen)

[Il. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitshedingten Verletzungen
IV. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen

V. Anzahl der gearbeiteten Stunden

Am RWI gab es im Jahr 2025 keine Todesfdlle unter den Mitarbeitenden und keine meldepflichtigen
Unfalle.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-403-10: ARBEITSBEDINGTE ERKRANKUNGEN

A. Fir alle Angestellten:
I. Anzahl und Rate der Todesfélle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen
II. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen

[Il. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen

Stand 11.05.2026

B. Fiir alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden:

I. Anzahl und Rate der Todesfélle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen
[I. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen

[Il. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen

Am RWI gab es im Jahr 2025 keine Todesfalle unter den Mitarbeitenden. Arbeitsbedingte Erkran-
kungen wurden dem RWI im Jahr 2025 nicht gemeldet.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-403-4: MITARBEITERBETEILIGUNG ZU
ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Die berichtende Organisation muss fiir Angestellte und Mitarbeiter, die keine Angestellten sind,
deren Arbeit und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden, folgende
Informationen offenlegen:

A. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung und Konsultation bei der Entwick-
lung, Umsetzung und Leistungsbewertung des Managementsystems fiir Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf sowie zur Kommunikation von rele-
vanten Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegeniiber Mitarbeitern

B. Wenn es formelle Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschiisse fiir Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz gibt, eine Beschreibung ihrer Zustandigkeiten, der Haufigkeit der Treffen, der Entschei-
dungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum Mitarbeiter in diesen Ausschiissen nicht ver-
treten sind

Das deutsche Arbeitsschutzgesetz gilt selbstverstandlich auch fiir das RWI und verpflichtet das Institut,
MaRnahmen zum Schutz seiner Beschéftigten umzusetzen. Auch das Betriebsverfassungsgesetz und
der Tarifvertrag fiir den offentlichen Dienst der Lander, welcher fiir das RWI grundlegend ist, regeln
als gesetzliche Rahmenwerke Aspekte des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit am RWI.

Das RWI hat zwei Sicherheitsheauftragte ernannt, die zusammen mit dem Arbeitsschutzausschuss in
regelmaRig stattfindenden Sitzungen relevante Themen der Arbeitssicherheit beraten. Dieses Gre-
mium wird begleitet durch einen externen sachverstandigen Dienstleister (zurzeit ist dies die DEKRA).
Unter den Begriff Arbeitssicherheit fallen am RWI unter anderem die Bestellung mehrerer Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfer sowie Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfer. Es werden regelmaRig
freiwillige Schulungen in diesen Bereichen angeboten. Das RWI hat zudem Durchgangsarzte ausge-
wiesen, die Mitarbeitende inshesondere bei Arbeits- oder Wegeunféllen aufsuchen.
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LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-404-1: STUNDENZAHL DER AUS- UND WEITERBILDUNGEN

A. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer Organisation wahrend des
Berichtszeitraums fiir die Aus- und Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschliisselt nach:

|. Geschlecht

Il. Angestelltenkategorie

Das RWI erfasst die Stundenzahlen fiir Aus- und WeiterbildungsmaRnahmen nicht systematisch und
kann daher hierzu keine Auskunft geben. Der Verzicht auf eine systematische Erfassung hat mehrere
Griinde. Zum einen werden Weiterbildungsaktivitditen zumeist nicht zentral organisiert, sondern rich-
ten sich dezentral nach den Bediirfnissen der einzelnen Kompetenz- und Servicebereiche. Zum ande-
ren ist die Aus- und Weiterbildung in einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut wie dem RWI ein
zentraler Bestandteil der MalRnahmen zur Qualifizierung und Personalentwicklung. Somit kann ein
Groliteil der geleisteten Arbeitsstunden als personliche und/oder fachliche Weiterbildung angesehen
werden, inshesondere bei der Erlangung eines wissenschaftlichen Abschlusses wie einer Promotion.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-405-1: DIVERSITAT

A. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer Organisation in
jeder der folgenden Diversitétskategorien:

|. Geschlecht
[I. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, iber 50 Jahre alt

[Il. Gegebenenfalls andere Diversitatsindikatoren (wie z.B. Minderheiten
oder schutzbediirftige Gruppen)

B. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitatskategorien:

I. Geschlecht
. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt, {iber 50 Jahre alt

[ll. Gegebenenfalls andere Diversitatsindikatoren (wie z.B. Minderheiten
oder schutzbediirftige Gruppen)

Ein zentrales Kontrollorgan des RWI ist der Verwaltungsrat, welcher von der Mitgliederversammlung
gewahlt wird. Er setzt sich zum Stichtag 31.12.2025 aus insgesamt 16 Personen zusammen, von denen
finf Personen (21 %), inklusive der Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Frauen sind. Altersgruppen
und sonstige Diversitatskriterien werden nicht erhoben und kénnen somit nicht angegeben werden.

Der Frauenanteil am RWI betrdgt zum Stichtag 31.12.2025 40 %. Im wissenschaftlichen Bereich sind
32 % der Angestellten Frauen, im nicht-wissenschaftlichen Bereich 64 %. Etwa 17,5 % der Ange-
stellten sind unter 30 Jahre alt; dies trifft hauptsachlich auf wissenschaftlich Angestellte zu. Die
Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren macht mit 62 % den GrolRteil der Beschaftigten des RWI
aus. Auf die Altersgruppe tiber 50 Jahre entfallen die librigen 20,5 %.

Stand 11.05.2026

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-406-1: DISKRIMINIERUNGSVORFALLE

A. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfalle wahrend des Berichtszeitraums

B. Status der Vorfalle und ergriffene Malnahmen mit Bezug auf die folgenden Punkte:
I. Von der Organisation gepriifter Vorfall
II. Umgesetzte Abhilfeplane

[II. Abhilfeplane, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im Rahmen eines
routinemaRigen internen Managementpriifungsverfahrens bewertet wurden

IV. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer MaRnahme oder Klage

Im Jahr 2025 sind am RWI keine Falle von Diskriminierung vorgebracht worden.

Bei Vorliegen von Diskriminierung und Konflikten gibt es, neben der eingerichteten Meldestelle nach
Hinweisgeberschutzgesetz, am RWI mehrere Kontaktstellen, an die sich Beschaftigte am RWI wenden
kénnen. Hierzu zéhlen u.a. der Betriebsrat, die Gleichstellungsbeauftragten , der Inklusionsheauf-
tragte, die Promovierendenvertretung und die Ombudsperson (bei Verdacht von wissenschaftlichem
Fehlverhalten 0.4.). Zudem wurde die AGG-Beschwerdestelle beidgeschlechtlich neu besetzt. Anfra-
gen bei diesen niedrigschwelligen Angeboten werden nicht systematisch erfasst, was unter anderem
in der oft vertraulichen Natur der diskutierten Anliegen begriindet ist.
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— Das Unternehmen legt offen, welche
MaBnahmen, Strategien und Zielsetzungen
fiir das Unternehmen und seine Lieferkette
ergriffen werden, um zu erreichen, dass
Menschenrechte weltweit geachtet und
Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche
Form der Ausbeutung verhindert werden.
Hierbei ist auch auf Ergebnisse der MaR-
nahmen und etwaige Risiken einzugehen.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 17: MENSCHENRECHTE

Als wirtschaftswissenschaftliche Forschungseinrichtung werden Beschaffungsprozesse am RWI, z.B.
im Vergleich zum produzierenden Gewerbe, im Hinblick auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstra-
tegie als nicht wesentlich eingeschétzt. Anlage- sowie Verbrauchsgiiter werden in vergleichsweise
geringen Mengen am RWI beschafft. Die Beauftragung Dritter erfolgt dabei, den jeweiligen Forder-
bedingungen folgend, nach EU-Vergaberichtlinien, nationalen Vergabegesetzen, dem Haushaltsrecht

NRW sowie der Beschaffungsrichtlinie des RWI. Potenzielle Risiken ergeben sich méglicherweise den-

noch, z.B. liber eingekaufte IT-Produkte (z.B. Server, PC, Netzwerktechnik), die moglicherweise unter
prekdren Umwelt- und Sozialstandards international produziert wurden. Die Einhaltung von Umwelt-
und Sozialstandards in der Lieferkette wird daher im Beschaffungswesen des RWI so weit wie mog-
lich beriicksichtigt. Bei national erbrachten Dienstleistungen verpflichtet das RWI seine Auftragneh-
mer beispielsweise zur Einhaltung der gesetzlichen Mindeststandards (Lohn, Arbeitsschutz etc.). Bei
international erbrachten Dienstleistungen ldsst sich das RWI von den Auftragnehmern versichern,
dass keine allgemeingiiltigen Menschenrechtsstandards verletzt werden. Sowohl neue als auch eta-
blierte Lieferanten/Auftragnehmer werden bei VerstoRen von Vergabeverfahren ausgeschlossen bzw.
konnen bei einer Vertragsverletzung gekiindigt werden.

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 17

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-412-3: AUF MENSCHENRECHTSASPEKTE
GEPRUFTE INVESTITIONSVEREINBARUNGEN

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

A. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen Investitionsvereinbarungen und -vertrage,
die Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte gepriift wurden.

B. Die verwendete Definition fiir ,,erhebliche Investitionsvereinbarungen“

Dieser Indikator wird nicht berichtet, da das RWI keine erheblichen Investitionen im Sinne
von langfristigen Anlagen von Kapital vornimmt.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-412-1: AUF MENSCHENRECHTSASPEKTE
GEPRUFTE BETRIEBSSTATTEN

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

A. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschaftsstandorte, an denen eine Priifung auf Einhaltung der
Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschatzung durchgefiihrt wurde, aufge-
schliisselt nach Landern.

Dieser Indikator wird nicht berichtet, da das RWI keine Betriebsstatten auf3erhalb von Deutschland
betreibt. Die Zweigstelle in Berlin, Deutschland, unterliegt denselben Menschenrechtsvorschriften wie
der Vereinshauptsitz in Essen, Deutschland.
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LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-414-1: AUF SOZIALE ASPEKTE GEPRUFTE, NEUE LIEFERANTEN
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
A. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden.

Alle Lieferanten des RWI miissen nach den Vertragsbedingungen eine Verpflichtungserklarung zu
Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Dienst- und Bauleistungen unter Beriicksichtigung der Vorga-
ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW) abgeben. Eine weiter-
gehende Priifung erfolgt nicht.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-414-2: SOZIALE AUSWIRKUNGEN IN DER LIEFERKETTE
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:
A. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen iiberpriift wurden.

B. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatséchliche und potenzielle
negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden.

C. Erhebliche tatsachliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen,
die in der Lieferkette ermittelt wurden.

D. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsdchliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen erkannt und infolge der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.

E. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsachliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen die Geschaftsheziehung beendet wurde, sowie
Griinde fiir diese Entscheidung.

Alle Lieferanten des RWI miissen nach den Vertragshedingungen eine Verpflichtungserklarung zu
Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Dienst- und Bauleistungen unter Beriicksichtigung der Vor-
gaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW) abgeben. Eine wei-
tergehende Priifung erfolgt nicht. Bisher sind keine Lieferanten bekannt, die bei denen erhebliche
tatsdchliche und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen
MaRnahmen ergriffen werden mussten.

Stand 11.05.2026
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— Das Unternehmen legt offen, wie es

zum Gemeinwesen in den Regionen beitrdgt,
in denen es wesentliche Geschdftstdatig-

keiten ausiibt.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 18: GEMEINWESEN

Als Giberwiegend aus 6ffentlichen Mitteln finanziertes Forschungsinstitut ist es Anspruch des RWI,

an gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu forschen und iiber die Bereitstellung wissenschaft-
lich fundierter Evidenz zur Verbesserung des Gemeinwesens beizutragen. Dies geschieht beispiel-
haft iiber Forschung in Entwicklungslandern, z.B. zu Mikrokrediten in Vietnam und Myanmar oder zu
Auswirkungen effizienter Kochherde in Subsahara-Afrika, oder auch zu den relevanten Faktoren des
Mobilitatsverhaltens. In diese Forschung werden lokale Anspruchsgruppen und Forschende regel-
maRig einbezogen. Auch iiber die Erforschung der Energiewende tragt das RWI, zum Beispiel durch
den Aufbau relevanter Datensatze, zum Gemeinwesen bei. Hier sind beispielsweise das Sozial6kolo-
gische Panel zur Erforschung des Energie- und Umweltverbrauchsverhaltens privater Haushalte, das
Warme- und Wohnen-Panel zur Erforschung der Warmewende oder das Klima-Mobilitdts-Panel zur
Erforschung der Mobilitdtswende zu nennen. Ein weiteres Beispiel fiir ein innovatives Forschungspro-
jekt zur Verbesserung des Gemeinwesens ist die von RWI-Forschenden entwickelte ,,Schulwahl-App“,
mit deren Hilfe Einflussfaktoren auf den Bildungsiibergang zwischen Grund- und weiterfiithrenden
Schulen besser verstanden werden sollen. Neben der Forschung setzt sich das RWI auch mittels der
(teilweise lber verpflichtende Lehrdeputate hinausgehenden) Durchfiihrung von Lehrveranstaltungen
an den umliegenden Universitaten fiir das Gemeinwesen ein. Auch Bachelor- und Masterarbeiten
werden regelmaRig durch Forschende des RWI betreut. Nicht zuletzt engagiert sich das RWI {iber die
Ruhr Graduate School in Economics fiir die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Region. Zudem gibt es zahlreiche drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte, die gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen der benachbarten Fakultdten durchgefiihrt werden.

Fiir die Stadt Essen engagiert sich das RWI beispielsweise iiber die Mitgliedschaft im ,Lenkungskreis
der Wissenschaftsstadt Essen®. Ganz konkret kooperiert das RWI zudem mit der Stadt Essen und wei-
teren Kommunen im Ruhrgebiet in einem Projekt zur Verbesserung der Mobilitdtswende, sodass die
Forschung des RWI auch lokal Wirkung erzielt.

Uber die Teilnahme an ,,Leibniz im Bundestag® und ,Leibniz im Landtag* hilt das RWI Kontakt zu
Politikerinnen und Politikern und setzt sich dafiir ein, dass wissenschaftliche Evidenz mehr Bedeutung
fiir Politikentscheidungen erhalt. Auch das jahrlich stattfindende ,,RWI-Wirtschaftsgesprach® dient
der Verbindung zwischen wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Diskurs. Das RWI richtet ein-
mal jahrlich die Veranstaltung ,,0konomie Hautnah - Wirtschaft erleben* in Essen aus; hier bringen
Forschende des RWI den Schiilerinnen und Schiilern 6konomische Themen naher und kommen ins
Gesprach liber Themen, die die Jugendlichen bewegen. Gleichzeitig mochte das RWI mit dieser Ver-
anstaltung das grundlegende Verstandnis fiir wirtschaftliche Zusammenhéange bei Schiilerinnen und
Schiilern verbessern, welches in den Lehrplanen der Schulen haufig zu kurz kommt. Eine dhnliche
Motivation hat die Teilnahme an ,YES! (Young Economic Solutions)“, einem Schulwettbewerb fiir ko-
nomische Fragestellungen, bei dem das RWI regelmalRig Schulteams fachlich betreut. Zuletzt betei-
ligt sich das RWI am Format ,,Book a Scientist“, welches interessierten Biirgerinnen und Biirgern die
Moglichkeit bietet, mit den Forschenden iiber ihre Forschung zu diskutieren.

Durch die Verbesserung seiner eigenen Nachhaltigkeit setzt sich das RWI ebenfalls fiir das Gemein-
wohl ein. Inshesondere in Bezug auf die dkologische Nachhaltigkeit hat das RWI in den vergangenen
Jahren Fortschritte erzielt, wie an anderer Stelle berichtet (Kriterien 11 und 12). Ein anschauliches Bei-
spiel fiir den konkreten Einsatz vor Ort ist die regelmaRige Teilnahme des RWI am sogenannten ,Sau-
berZauber” der Ehrenamt Agentur Essen e.V., bei dem Beschéftigte des RWI rund um das Institut, vor
allem im Essener Stadtgarten, Miill sammeln und anschlieRend fachgerecht entsorgen.
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LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 18

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-201-1: UNMITTELBAR ERZEUGTER
UND AUSGESCHUTTETER WIRTSCHAFTLICHER WERT

Die berichtende Organisation muss folgende Informationen offenlegen:

A. Den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und ausgeschiitteten wirtschaftlichen
Wert, einschlieBlich der grundlegenden Komponenten der globalen Tatigkeiten der Organisa-
tion, wie nachfolgend aufgefiihrt. Werden Daten als Einnahmen-Ausgaben-Rechnung darge-
stellt, muss zusatzlich zur Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die Begriin-
dung fiir diese Entscheidung offengelegt werden:

I. Unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlése

Il. Ausgeschiitteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Lohne und Leistungen fiir
Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach Landern aufgeschliisselte Zahlungen
an den Staat und Investitionen auf kommunaler Ebene

[Il. Beibehaltener wirtschaftlicher Wert: ,unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert*
abziiglich des ,,ausgeschiitteten wirtschaftlichen Werts*

B. Der erzeugte und ausgeschiittete wirtschaftliche Wert muss getrennt auf nationaler, regionaler
oder Marktebene angegeben werden, wo dies von Bedeutung ist, und es miissen die Kriterien,
die fiir die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewendet wurden, genannt werden.

Das Gesamtbudget des RWI betrug im Jahr 2025 TEUR 13.915. Davon stammten ca. 67,1 % aus
Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW, weitere ca. 29,5 % aus Einnahmen aus For-
schungsprojekten und ca. 3,4 % aus sonstigen Quellen, z.B. Mitgliedsbeitragen.

Die Mitgliederversammlung, die Mittelgeber und der Verwaltungsrat des RWI erhalten im Rahmen
des Jahresabschlusses eine umfassende Berichterstattung zum Haushalt des RWI und zur Verwen-
dung der Mittel sowie der Aufteilung auf die Kompetenzbereiche des Instituts. Zudem erstellt das
RWI jahrlich ein ,,Programmbudget”, in dem das Forschungsprogramm fiir das Jahr t+2, der dafiir
erforderliche Mittelbedarf, aber auch der damit erzeugte wissenschaftliche Output geplant und mit
den Zuwendungsgebern vereinbart werden.

Stand 11.05.2026
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— Alle wesentlichen Eingaben bei
Gesetzgebungsverfahren, alle Eintrdge
in Lobbylisten, alle wesentlichen
Zahlungen von Mitgliedsbeitrdagen, alle
Zuwendungen an Regierungen sowie
alle Spenden an Parteien und Politiker
sollen nach Landern differenziert
offengelegt werden.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 19: POLITISCHE EINFLUSSNAHME

Das RWI ist gemaR seinem satzungsméRigen Zweck unab-
hangig und wahrt seine Neutralitdt gegeniiber Interessen
einzelner Gruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das Institut beteiligt sich daher nicht an Lobbying-Aktivita-
ten, womit das RWI auch nicht unter das Lobbyregisterge-
setz fallt. Das RWI informiert mit seinen Arbeiten {iber 6ko-
nomische Entwicklungen und deren Ursachen, erleichtert
Politik und Unternehmen sachgerechte Entscheidungen und
fordert in der Offentlichkeit das Verstdndnis fiir wirtschaft-
liche Zusammenhénge. Mit seiner Arbeit schlagt das RWI
eine Briicke zwischen akademischer Spitzenforschung und
praktischer Politik, indem im Rahmen der evidenzbasierten
Politikberatung wissenschaftliche Erkenntnisse zur Grund-
lage wirtschaftspolitischer Beratung gemacht werden. Das
Spektrum der Themen reicht von Arbeitsmarkt, Bildung und
Gesundheit iiber offentliche Finanzen, Wachstum und Kon-
junktur bis hin zu Energie und Klima sowie Entwicklung
und Nachhaltigkeit. Die Forschung ist unabhangig und der
Exzellenz verpflichtet. Als staatlich geférderte Organisation
wird ein intensiver Austausch mit den Zuwendungsgebern,
vornehmlich dem Ministerium fiir Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) und dem Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK),
gelebt. Das RWI versteht sich als konstruktiv-kritischer
Berater von Entscheidungstragern in Politik und Wirtschaft,
wenn diese eine Beratung ersuchen. Das Angebot richtet
sich an alle gesellschaftlichen Gruppierungen unabhéngig
von ihrer politischen Ausrichtung.

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 19

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-415-1: PARTEISPENDEN

Das RWI bzw. seine Vertreter oder Mitarbeitenden sind
Mitglied in verschiedenen Organisationen und Verbanden,
soweit die Mitgliedschaft mit dem Satzungszweck nicht kol-
lidiert.

Das RWI wird vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfa-
len geférdert. Diese offentliche Zuwendung macht im Jahr
2025 knapp zwei Drittel der Gesamtertrage des Instituts aus
(ca. 67 %). Hinzu kommen Einnahmen aus Forschungsauf-
tragen (29,5 %), die ebenfalls iiberwiegend von 6ffent-
lichen Auftraggebern, insbesondere den Bundes- und
Landesministerien, aber auch von der EU, der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), der Leibniz-Gemeinschaft
und &ffentlichen und privaten Stiftungen stammen. Sons-
tige Ertrdge machen ca. 3 % aus.

Die Mitglieder des RWI als eingetragener Verein sind groRe
und mittlere Unternehmen der unmittelbaren Region aus
der Versicherungs- und Bankenbranche sowie Industrie-
und Handelskammern sowie Handwerkskammern, die
einen frei wahlbaren Beitrag - jedoch einen Mindestbei-
trag von ca. 1.300 Euro im Jahr - abfiihren. Zudem erhalt
das RWI kleinere Betrage als Zuschuss bzw. Spenden von
kleineren und mittleren Unternehmen bis zu ca. 500 Euro.
Dariiber hinaus unterstiitzt der ,Verein der Freunde und
Forderer des RWI* die Forschungsaktivitaten des RWI.

A. Monetdrer Gesamtwert der Parteispenden in Form von finanziellen Beitrdgen und Sachzuwendun-
gen, die direkt oder indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und Empfanger/

Begiinstigtem.

B. Gegebenenfalls wie der monetare Wert von Sachzuwendungen geschatzt wurde.

Das RWI ist politisch neutral und unterstiitzt keine politische Partei, weder finanziell noch ideell. Auf-
grund der Rechtsform als gemeinniitziger Verein tatigt das RWI insbesondere keine politischen Spen-
den oder Sachzuwendungen. Dieser Indikator wird daher nicht berichtet.

BWYBUSSNJUIF BYDSIH|Od ‘6L WNIRIIN-HNG // UdldyysHxbIeyydeN 'g — §Z0T LHII¥IFSLIIIDILTVHHIOVN

LL d13S



— Das Unternehmen legt offen, welche

MaBnahmen, Standards, Systeme und
Prozesse zur Vermeidung von rechts-
widrigem Verhalten und insbesondere
von Korruption existieren, wie sie
gepriift werden, welche Ergebnisse
hierzu vorliegen und wo Risiken
liegen. Es stellt dar, wie Korruption
und andere GesetzesverstoRRe im
Unternehmen verhindert, aufgedeckt
und sanktioniert werden.

Stand 11.05.2026

DNK-KRITERIUM 20: GESETZES- UND
RICHTLINIENKONFORMES VERHALTEN

Als offentlich geforderte Einrichtung bekennt sich das RWI zur Einhaltung aller geltenden Rechtsnor-
men. Die Sicherstellung der Compliance obliegt dem Vorstand, dieser wird durch ein hausinternes
Justitiariat unterstiitzt.

Die Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur ,Sicherung der guten wissenschaft-
lichen Praxis“ sowie den ,Leibniz-Kodex gute wissenschaftliche Praxis“ hat das RWI mit seinen haus-
eigenen Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis umgesetzt und zur Unterstiitzung der
Umsetzung eine Ombudsperson ernannt. Das Institut sichert so das redliche Verhalten in Forschungs-
prozessen und regelt Priifverfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten. Im Gegensatz
zu den genannten Kodizes beinhalten die RWI-Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
ein dezidiertes Priifverfahren, wann genau ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt und welche
Prozesse in diesem Fall durchgefiihrt sowie welche Sanktionen ergriffen werden miissen.

Das RWI setzt das Vier-Augen-Prinzip in allen wesentlichen Bereichen konsequent ein, um Miss-
brauch und Korruption zu verhindern, nicht nur im Vergabebereich. Es gilt iiber den institutionellen
Zuwendungsbhescheid das Korruptionshekdmpfungsgesetz NRW. Weitere Regelungen zur Korruptions-
pravention in Form einer hauseigenen Richtlinie, die die bereits vorhandene Dienstordnung erganzen
soll, sind in Vorbereitung. AuRerdem wird strikt darauf geachtet, dass die Genehmigungsprozesse,
insbesondere im Projektablauf und auf Vorstandsebene, nachvollziehbar abgebildet werden, bei-
spielsweise durch mindestens monatliche Dokumentierung der Vorstandsbeschliisse.

Im sensiblen Bereich des Datenschutzes wird das RWI durch eine interne betriebliche Datenschutz-
beauftragte beraten, die insbesondere auf die Einhaltung der DSGVO bei Nutzung von externen und
internen Daten achtet und bei einem Vorfall direkt an die Vorstandsebene berichtet. Die Datenschutz-
beauftragte ist dabei Ansprechpartnerin sowohl fiir den Arbeitgeber als auch fiir die Beschaftigten,
den Betriebsrat und die Vertragspartner, wie u.a. auch datenzuliefernde oder -empfangende Unter-
nehmen oder andere Forschungseinrichtungen. Zudem ist sie Anlaufstelle fiir die Aufsichtsbehdrde
im Zusammenhang mit allen datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Sie ist dariiber hinaus in die
regelmaRige Schulung der Beschaftigten in Belangen des Datenschutzes und der Datensicherheit ein-
gebunden und hat bei der Implementierung eines elektronischen Schulungssystems konzeptionell
mitgewirkt. Die Beschaftigten miissen seit dem Jahr 2023 ihre Kenntnisse in den Bereichen Daten-
schutz und Datensicherheit {iber entsprechende Zertifikate jahrlich erneut nachweisen. Der ordnungs-
gemalle Umgang mit externen und internen Daten wird seit dem Jahr 2023 zudem iiber eine For-
schungsdatenmanagementrichtlinie geregelt.

Der gesamte wirtschaftliche Bereich (Férdermittel, Beschaffung, Verwendungsnachweise, Buchhal-
tung etc.) wird von zahlreichen Regelwerken reguliert, die eine ordnungsgemaRe Verwendung der
Forder- und Drittmittel gewahrleisten. Neben der Beschaffungsrichtlinie des RWI gelten {iber den
Zuwendungsbescheid die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur institutionellen
Forderung (ANBest-l) inshesondere die Regelungen GWB und UVgO sowie die Bewirtschaftungs-
grundsatze fiir Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft in NRW und die Leibniz-Handreichung ,,Haus-
halte der Leibniz-Einrichtungen®. Daneben gelten die Ausfiihrungsvereinbarung zum GWK-Abkom-
men {iber die gemeinsame Forderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (AV-WGL) und die dazu ergangenen "Beschliisse zur Umsetzung der
AV-WGL" (WGL-Beschliisse).
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Das RWI ist im Wettbewerbsregister des Bundeskartellamtes eingetragen und iiberpriift dem Wett-
bewerbsregistergesetz entsprechend vor allen Vergaben/Beschaffungen iiber 30.000 Euro, ob ein
Eintrag des zukiinftigen Vertragspartners vorhanden ist. Das RWI ist auRerdem im Transparenzregister
eingetragen, wo es seine wirtschaftlich Berechtigten nach Geldwaschegesetz angegeben hat.

Die OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfiihrung und der wirtschaftlichen Verhdltnisse nach § 53 HGrG
wird jahrlich durch eine Wirtschaftspriifungsgesellschaft gepriift. Gegenstand der Priifung ist auch die
Buchfiihrung und der freiwillig vom Verein nach den fiir Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften (§§ 242 bis 256a HGB) sowie den erganzenden Vorschriften fiir Kapitalgesellschaften (§§ 264
bis 288 HGB) aufgestellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und
Anhang.

Dariiber hinaus wird die OrdnungsmaRigkeit der Mittelverwendung der institutionellen Férderung im
Rahmen der Priifung des Verwendungsnachweises zum betreffenden Haushaltsjahr durch die Zuwen-
dungsgeber gepriift. Die OrdnungsmaRigkeit der Verausgabung von Mitteln im Drittmittelbereich wird
durch die jeweiligen Mittelgeber liberpriift.

Zudem ldsst sich das RWI in ausgewdhlten Einzelfragen zur Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen
und Vorschriften durch externe Expertinnen und Experten (Steuer- und Rechtsberater/innen, Arbeits-
und Gesundheitsschutz) beraten und unterstiitzen.

Das RWI verfiigt aulRerdem iiber ein Hinweisgeberschutzsystem in Form einer digitalen Meldestelle
nach Hinweisgeberschutzgesetz, die von einer externen Rechtsanwaltskanzlei betrieben wird. Hier
haben Mitarbeitende und Vertrags- bzw. Geschaftspartner des RWI die Moglichkeit, Hinweise iiber
evtl. illegale, strafbewehrte oder ordnungswidrige Handlungen auf Wunsch anonym zu melden.

Solche Meldungen kdnnen zudem iiber weitere bereits eingerichtete interne Kanale abgegeben wer-
den bei:

* Inklusionsbeauftragte(r) * Datenschutzbeauftragte(r)
* Betriebsrat * Datensicherheitsbeauftragte(r)
* Ombudsperson fiir die Sicherung guter * AGG-Beschwerdestelle

wissenschaftlicher Praxis

* Gleichstellungsbeauftragte

LEISTUNGSINDIKATOREN ZU KRITERIUM 20
LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-205-1: AUF KORRUPTIONSRISIKEN GEPRUFTE BETRIEBSSTATTEN

A. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstétten, die auf Korruptionsrisiken gepriift wurden.

B. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der Risikobewertung ermittelt wurden.
keine
Das RWI wird regelmaRig sowohl durch die Zuwendungsgeber als auch durch die Leibniz-Gemein-

schaft in Form einer Evaluation allgemein, also nicht explizit nur auf Korruptionsfalle hin, gepriift - es
sind keine Vorfélle erkannt oder geriigt worden.

Stand 11.05.2026

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-205-3: KORRUPTIONSVORFALLE

A. Gesamtzahl und Art der bestatigten Korruptionsvorfalle.

B. Gesamtzahl der bestétigten Vorfélle, in denen Angestellte aufgrund von
Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.

C. Gesamtzahl der bestatigten Vorfdlle, in denen Vertrage mit Geschaftspartnern aufgrund
von VerstofRen im Zusammenhang mit Korruption gekiindigt oder nicht verlangert wurden.

D. Offentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit Korruption, die im Berichtszeitraum gegen

die Organisation oder deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser Verfahren.

Es wurden keinerlei Korruptionsvorfille am RWI gemeldet oder bei Uberpriifungen bekannt.

LEISTUNGSINDIKATOR GRI SRS-419-1: NICHTEINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN

A. Erhebliche BuRgelder und nicht-monetére Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von
Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar:

|. Gesamtgeldwert erheblicher BuRgelder

Il. Gesamtanzahl nicht-monetarer Sanktionen

[Il. Falle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden
Keine Vorfalle.

B. Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der Gesetze und/oder Vorschriften
ermittelt hat, reicht eine kurze Erklarung iiber diese Tatsache aus.

Das RWI hat keinen Fall von VorschriftsverstoRen ermittelt.
C. Der Kontext, in dem erhebliche BuRgelder und nicht-monetére Sanktionen auferlegt wurden.

Keine Vorfalle.
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